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Beschluss:

Dem Entwurf der 135. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Franz-Rosenbruch-Weg*
sowie der Begriindung mit Umweltbericht wird zugestimmt. Der Entwurf ist gem. § 3 (2)
BauGB offentlich auszulegen.

Sachverhalt:

Beschlusszustandigkeit:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1
Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser Zustandig-
keitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung Uber die Auslegung von Bauleitplanen um
eine Angelegenheit, tUber die weder der Rat oder die Stadtbezirksrate zu beschliellen haben
noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist. Daher besteht eine Beschlusszu-
standigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch nicht auf einen Ausschuss
gemal § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei der Zustandigkeit des Verwal-
tungsausschusses.

Inhalt und Verfahren:

Dem beiliegenden Entwurf des Anderungsplanes und der Begriindung mit Umweltbericht
sind Gegenstand der Anderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planande-
rung zu entnehmen.

Es ist beabsichtigt, dass der Vorhabentrager die Entwicklung des geplanten Nahversorgers
durchfuhrt und die Ausarbeitung der stadtebaulichen Planung in Abstimmung mit der Stadt
und auf eigene Kosten und eigenes Risiko Gibernimmt.

Am 15. Juni 2010 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebauungsplans

OE 39 ,Franz-Rosenbruch-Weg*, beschlossen. Die Voraussetzungen fur ein Verfahren
gemal § 13 a BauGB sind nicht erfiillt. Daher wird das Bauleitplanverfahren als Parallelver-
fahren geman § 8 (3) BauGB mit der erforderlichen Anderung des Flachennutzungsplans
durchgeflhrt.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaf § 4 (1) BauGB mit
Schreiben vom 22.09.2017 friihzeitig von der 135. Anderung des Flachennutzungsplanes




unterrichtet und mit Fristsetzung zum 23.10.2017 zur Stellungnahme aufgefordert.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung tiber die Planungen zur 135. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes und zum Bebauungsplan ,Franz-Rosenbruch-Weg*, OE 39, gemaR

§ 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 29. September 2017 bis 20. Oktober 2017 statt. Die Un-
terlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz, Langer
Hof 8, zur Einsicht zur Verfligung; dartiber hinaus wurden sie auch im Internet veréffentlicht.
Die wesentlichen Anregungen sind jeweils mit einer Stellungnahme der Verwaltung in der
Niederschrift zur Offentlichkeitsbeteiligung aufgefihrt.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaR § 4 (2) BauGB mit
Schreiben vom 18.12.2018 mit Fristsetzung zum 25.01.2019 zur Stellungnahme
aufgefordert. Die fur die MaRRstabsebene des Flachennutzungsplanes bedeutenden Inhalte
der Stellungnahmen der Behérden und Trager offentlicher Belange wurden teilweise in die
Planunterlagen aufgenommen. Der Regionalverband Braunschweig stimmt der Planung zu.
Das Planvorhaben ist konform mit den Zielen der Raumordnung. Die eingegangenen
Stellungnahmen werden, jeweils mit einer Stellungnahme der Verwaltung und einem
Beschlussvorschlag, der Vorlage zum Planbeschluss beigeflgt.

Im Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig (Standortkonzept Zentrale Ver-
sorgungsbereiche 2010) ist der Planstandort als Zentraler Versorgungsbereich der Katego-
rie 5 (Nahversorgungszentrum) klassifiziert. Damit dient der Standort der nachhaltigen Si-
cherung und Entwicklung der Zentrenfunktion. Das Planvorhaben entspricht somit den
Ubergeordneten Zielen zur raumlichen Steuerung des Einzelhandels des Standortkonzeptes
der Stadt Braunschweig und tréagt zum Ziel der Sicherung einer mdglichst flachendeckenden
Nahversorgung im Nordwesten des Stadtbezirkes Weststadt bei.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Anderungsplan

Anlage 2: Begriindung mit Umweltbericht

Anlage 3: Niederschrift der Offentlichkeitsbeteilligung gemaR § 3 (1) BauGB
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1 Rechtsgrundlagen des Flachennutzungsplanverfahrens
- Stand: 16.11.2018 -

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634)

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), geéndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI |
S. 2771)

1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Sept. 2017 (BGBI. | S. 3434)

1.6 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sept. 2017 (BGBI. |
S. 3370)

1.7 Niederséachsisches Ausfilhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)

1.8 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBI
S. 113)

1.9 Regionales Raumordnungsprogramm fur den Gro3raum Braunschweig
(RROP)
In der Fassung vom 1. Juni 2008 (Rechtskraft durch Bekanntmachung des
Zweckverbandes Grol3raum Braunschweig)

1.10 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)
In der Fassung der Neubekanntmachung vom 26. September 2017 (Nds.
GVBI. S. 378)
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2 Gegenstand der Anderung

Die Stadt Braunschweig zahlt zurzeit ca. 250.000 Einwohner und ist damit die zweitgréi3te
Stadt Niedersachsens. Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017
(LROP) und im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008 fir den GroRraum Braun-
schweig (RROP) ist die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbar-
stadten Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum in Stdost-Niedersachsen mit der
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten verbind-
lich festgelegt.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.06.2010 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes OE 39 ,Franz-Rosenbruch-Weg" beschlossen. Aufgrund aktueller Recht-
sprechung kann das Verfahren nicht mehr gemaR § 13 a BauGB als beschleunigtes Ver-
fahren durchgefiihrt werden, sodass sowohl eine Anderung im Flachennutzungsplan wie
auch ein Bebauungsplan im Rahmen eines Vollverfahrens erforderlich sind. Die 135. Fla-
chennutzungsplan-Anderung ,Franz-Rosenbruch-Weg* wird im Parallelverfahren gemaR §
8 (3) BauGB durchgefiihrt.

Es gelten die Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplans der Stadt Braun-
schweig in der Form der Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner derzeit aktuellen
Fassung. Darin ist der Geltungsbereich als ,Wohnbauflache* mit einem Richtwert GFZ 0,4
fur das allgemeine Mal3 der baulichen Nutzung dargestellt. Innerhalb der Bundesallee
wird eine Hauptleitung fir Gas und an der 6stlichen Geltungsbereichsgrenze eine Haupt-
leitung fir Wasser dargestellt.

Dartiber hinaus ist angrenzend an den Anderungsbereich das Symbol Zentrum fiir die
Versorgung mit Gltern und Dienstleistungen dargestellt, das sich auf verschiedene Ein-
zelhandelsnutzungsstandorte im Nahbereich der Bundesallee bezieht.

Der Anderungsbereich des Flachennutzungsplanes befindet sich 7 km westlich der histori-
schen Stadtmitte in der Mitte des Stadtteils Kanzlerfeld. Er hat eine GroRRe von 0,5 ha und
liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Zentrum. Der Bereich ist in der Er-
génzung 2010 des Zentrenkonzeptes Einzelhandel als Zentraler Versorgungsbereich der
Kategorie 5 (Nahversorgungszentrum) ausgewiesen. Er ist umgeben von Wohnbaufla-
chen der Ortslage Kanzlerfeld mit Einfamilien- und Mehrfamilienhausbebauung.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Ansiedlung eines Nahversorgers im
zentralen Bereich des Kanzlerfeldes zu schaffen, sollen Wohnbauflachen im Flachennut-
zungsplan zuriickgenommen werden. Mit der 135. FNP-Anderung ist die Darstellung einer
Sonderbauflache (Zweckbestimmung Nahversorgung) geplant.
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Derzeitige Darstellungen FNP

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Braunschweig in der Form der
Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner derzeit aktuellen Fassung stellt fir den Gel-
tungsbereich ,Wohnbauflache* mit einem Richtwert GFZ 0,4 fur das allgemeine Maf3 der
baulichen Nutzung dar. Innerhalb der Bundesallee wird eine Hauptleitung fir Gas und an
der dstlichen Geltungsbereichsgrenze eine Hauptleitung fir Wasser dargestellt.

Dariiber hinaus ist angrenzend an den Anderungsbereich das Symbol Zentrum fiir die
Versorgung mit Gutern und Dienstleistungen dargestellt, das sich auf verschiedene Ein-
zelhandelsnutzungsstandorte im Nahbereich der Bundesallee bezieht.

Zukunftige Darstellungen FNP
Zukunftig ist die Darstellung von ,Sonderbauflache” (Zweckbestimmung Nahversorgung)
vorgesehen.

Kartengrundlage Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig
Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz
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3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung

Der Stadtteil Kanzlerfeld mit ca. 3.800 Einwohnern befindet sich im westlichen Bereich
des Stadtgebietes der Stadt Braunschweig. Der Stadtteil entstand seit 1962 in mehreren
Baugebietsabschnitten. Ende der 70-er Jahre wurde im Zusammenhang mit dem Teilge-
biet Kanzlerfeld-Nord ein kleines Stadtteilzentrum mit LAden, Gemeindezentrum und Kin-
dertagesstatte geschaffen. Dabei sind die Laden gemeinsam mit weiteren Dienstleis-
tungsbetrieben und Wohnungen im Obergeschoss in einer gemischten Immobilie mit ca.
60 Teileigentimern angeordnet. Die Flache ist im Bebauungsplan OE 19 als allgemeines
Wohngebiet festgesetzt. Die Anlage stellt das Einkaufszentrum und Rickgrat des Nahver-
sorgungsbereiches des Stadtteiles Kanzlerfeld dar. Ein wesentlicher Bestandteil des Ein-
kaufszentrums bildet dabei ein Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieb.

Bereits in der Nahversorgungsuntersuchung fir die Gesamtstadt Braunschweig aus dem
Jahr 2004 wurde fiir den Nahversorgungsteilbereich Kanzlerfeld aufgrund der sehr gerin-
gen Verkaufsflachen der zwei im Stadtteil Kanzlerfeld anséssigen Lebensmittelbetriebe
(neben dem Lebensmittelmarkt im Einkaufszentrum noch ein weiterer an der Pfleiderer-
stralRe) die Nahversorgung langfristig als gefahrdet eingestuft.

Die in der Untersuchung 2004 erfassten zwei Lebensmittelbetriebe wurden tatséchlich ge-
schlossen. Der im Stadtteilzentrum David-Mansfeld-Weg befindliche Markt konnte nach
einiger Zeit des Leerstandes wiederbesetzt werden. Durch Optimierung und Umbauarbei-
ten konnte die Verkaufsflache des vorhandenen Ladenlokales auf ca. 670 m2 erweitert
werden. Bei den Verhandlungen wurde aber deutlich, dass zur langfristigen Sicherung
eine weitere VergrélRerung der vorhandenen Verkaufsflachen notwendig ist. Durch Zu-
sammenlegung von verschiedenen Raumlichkeiten innerhalb des Gebaudes ware theore-
tisch eine VergrolRerung der Verkaufsflache im Altbestand denkbar. Eine Vergré3erung
der Verkaufsflache durch AnbaumaRnahmen ist hingegen fraglich. Die Festsetzungen des
hier geltenden Bebauungsplanes OE 19 stehen einer Anbaumalinahme entgegen. Eine
Erweiterung der Uberbauten Grundstiicksflachen wiirde zulasten von Garagen und Stell-
platzen der Eigentimergemeinschaft gehen, selbst aber auch einen zusatzlichen Stell-
platzbedarf nach sich ziehen. Im Ubrigen waren durch die Erweiterung der Verkaufsflache
Belange des Larmschutzes der darlber gelegenen Wohnnutzung betroffen. Neben dem
Problem der fiir eine Erweiterung fehlenden Flachen und des Larmschutzes ist die Mitwir-
kungsbereitschaft aller betroffener Teileigentiimer nicht zu erwarten.

Deshalb soll auf der Stidseite der Bundesallee, gegeniber dem bestehenden Nahversor-
gungszentrum, die Ansiedlung eines gréf3eren, langfristig tragfahigen Nahversorgungs-
marktes ermdglicht werden. Die hier bisher planungsrechtlich vorgesehene Kindertages-
statte wird nicht mehr bendtigt; der vorhandene Bolzplatz soll an anderer Stelle ersetzt
werden. Vorrangiges Planungsziel ist es, die Nahversorgung in unmittelbarer N&he des
bestehenden Nahversorgungsmarktes zukunftsfest zu sichern.

Raumordnungsvorgaben

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2017) und im Regionalen
Raumordnungsprogramm fur den GrofRraum Braunschweig (RROP 2008) ist die Stadt
Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstadten Wolfsburg und Salzgit-
ter als Oberzentrum in Studost-Niedersachsen mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung
und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten verbindlich festgelegt.

Zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen legt das RROP fest, dass die Nahversor-
gungsstruktur als wesentliches Element der kommunalen Daseinsvorsorge in den zentra-
len Standorten, leistungsfahigen Ortsteilen in den Gemeinden und Stadtteilzentren der
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Stadte (integrierte Versorgungsstandorte) bedarfsgerecht zu modernisieren, zu sichern
und zu entwickeln ist. Nach den Festlegungen in den zeichnerischen Darstellungen des
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) fir den GroRraum Braunschweig ist das
Plangebiet als Siedlungsflache ausgewiesen. Die Planung ist mit der vorrangigen Zweck-
bestimmung vereinbar und von daher an die Ziele der Raumordnung angepasst.

Die Einhaltung der Vorgaben des LROP 2017 und der RROP 2018 in Bezug auf den Ein-
zelhandel wird im Kapitel ,Einzelhandel”(s.u.) nachgewiesen.

Damit steht die geplante Anderung des Flachennutzungsplanes nicht im Widerspruch zu
den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms und ist im Sinne von § 1 Abs. 4
BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.

Bauleitplanerische Vorgaben

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Braunschweig in der Form der
Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner derzeit aktuellen Fassung stellt fir den Gel-
tungsbereich ,Wohnbauflache" dar.

Die Flache liegt im Geltungsbereich des derzeit gultigen Bebauungsplanes OE 21. Dieser
setzt fr den westlichen Teilbereich der betreffenden Flache, eine Flache fir den Gemein-
bedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstétte und fur den dstlichen Teilbereich 6f-
fentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung Bolzplatz fest und definiert somit diese
Flache im zentralen Bereich des Ortsteiles Kanzlerfeld als Flache hoher Nutzungsintensi-
tat. Da diese Planungen bislang nicht umgesetzt bzw. wenig genutzt wurden, konnte sich
eine wenig gestaltete Grinflache entwickeln, die in ihrer Unberlhrtheit eine gewisse Qua-
litat birgt. Gleichwohl ist festzustellen, dass der Planungsraum grundsatzlich stadtisch ge-
pragt ist. Das Plangebiet zeigt sich als griinbestimmter Freiraumbereich, der mitten im
Stadtgebiet liegt und entsprechend von baulichen Strukturen umgeben ist.

Die Uberpriifung durch die Fachverwaltung hat ergeben, dass auf die festgesetzte Flache
fur eine Kindertagesstatte verzichtet werden kann. Diese Feststellung wurde im Verlauf
des Bauleitplanverfahrens mehrfach tberprift. Die Kindergartenbedarfsplanung wird fort-
laufend aktualisiert. Veréanderungen durch unterschiedliche Bevolkerungsentwicklungen,
wie Generationswechsel in Folge der Altersstruktur der Bewohner oder Hinzutreten von
Neubaugebieten, werden dabei beriicksichtigt. Eine Ubersicht tiber das aktuelle Kita-An-
gebot und den Bedarf, gegliedert nach Stadtbezirken und statistischen Bezirken, wird
jahrlich im Kita-Kompass der Stadt Braunschweig veroffentlicht. Die Stadt Braunschweig
erfillt seit 2014 eine Versorgungsquote von 40 % fir Kinder unter 3 Jahren und von 100
% fur Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Diese Quote entsprach dem tatséchlichen Bedarf und der Nachfrage nach Betreuungs-
platzen in Braunschweig. Inzwischen ist eine leichte Steigerung der Inanspruchnahme
von Betreuungsplatzen erkennbar. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Kita in Lamme im
Frihjahr 2018 entstanden weitere Kapazitaten, sodass im Stadtbezirk Lehndorf-Waten-
bittel der wohnortnahe Bedarf an Betreuungsplatzen gedeckt ist.

Fir den Erhalt der Bolzplatzflache besteht keine konkrete rechtliche Verpflichtung. Die
Versorgung der Bevoélkerung mit Sport, Freizeit- und Erholungsmdglichkeiten ist jedoch
ein grundsatzlicher 6ffentlicher Belang in der Bauleitplanung, der bei der Abwagung samt-
licher von der Planung betroffenen Belange teilnimmt. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass
in dem sudwestlichen Teilbereich des Stadtteiles Kanzlerfeld ein weiterer Bolzplatz vor-
handen ist. Der Entfall des Bolzplatzes ist fur die direkt betroffenen Anwohner, insbeson-
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dere Kinder, ein Verlust. Der 6ffentliche Belang der Sicherung der Nahversorgung zu-
gunsten des gesamten Stadtteiles steht in diesem Zusammenhang jedoch im Vorder-
grund. Gleichwohl bemuht sich die Stadt um eine angemessene Ersatzflache.

Einzelhandel

Fur das Plangebiet wurde ein Einzelhandelsgutachten angefertigt (Dr. Donato Acocella,
Stadt- und Regionalentwicklung, Januar 2018). Die Ergebnisse dieses Gutachtens dienen
dem Nachweis der Raumvertraglichkeit des Einzelhandelsvorhabens im Rahmen der
135. Anderung des Flachennutzungsplans und werden im parallel aufgestellten vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan ,Franz-Rosenbruch-Weg“; OE 39, durch entsprechende Fest-
setzungen gesichert.

Im Planbereich ist ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsflache von max. 1.070 m2 ge-
plant, wovon bis zu 920 m2 auf das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel und bis zu
150 m2 auf das Sortiment Drogerie/ Parfimerie entfallen. Am Altstandort gegentiber

dem Planstandort nordlich der Bundesallee soll der derzeit dort vorhandene Supermarkt
(rd. 670 m? Verkaufsflache) durch einen Getrankemarkt mit rd. 400 m? Verkaufsflache so-
wie arrondierende Dienstleistungsnutzungen ersetzt werden. Da diese Anderungen je-
doch planungsrechtlich nicht gesichert sind, wird im Einzelhandelsgutachten vorsichtshal-
ber unterstellt, dass das heutige Ladenlokal Bestandsschutz genief3t und auch nach Um-
zug des angestammten Betriebes theoretisch wieder mit einem Lebensmitteleinzelhan-
delsbetrieb belegt werden kénnte.

Wesentlicher Bestimmungsfaktor fir die stéadtebauliche wie auch fur die raumordnerische
Vertraglichkeit ist die durch ein Planvorhaben induzierte Umsatzumverteilung. Deshalb
bedarf es einer entsprechenden angebotsbezogenen Analyse der Ist-Situation im Kernwir-
kungsgebiet in den vorhabenrelevanten Sortimenten Nahrungs-/ Genussmittel und Droge-
rie/ Parfimerie. Die Bereiche im Kernwirkungsgebiet liegen alle innerhalb eines Radius
mit weniger als 10 Minuten Pkw-Fahrzeit um den Planstandort.

Hinsichtlich der Bindungsquoten ist in den statistischen Bezirken/Gemeindeteilen des
Kernwirkungsgebietes (Umsatz-Kaufkraft-Relationen) in den beiden vorhabenrelevanten
Sortimenten jeweils per Saldo ein Kaufkraftabfluss zu verzeichnen. Im Sortiment Nah-
rungs-/ Genussmittel wird per Saldo der Grof3teil der sortimentsspezifischen Kaufkraft
durch das bestehende Angebot gebunden (Bindungsquote rd. 72%). Dies ist im Sortiment
Drogerie/ Parfumerie mit kleinerem Anteil ebenso der Fall (Bindungsquote rd. 65%).

Das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2017) enthélt fir Betriebe mit
einer Verkaufsflache von tber 800 m2, die der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen,
eine Ausnahme hinsichtlich der Einschatzung maoglicher raumbedeutsamer Auswirkun-
gen. Um nachzuweisen, dass es sich um einen nicht raumbedeutsamen Nahversorgungs-
betrieb handelt, muss der Betrieb folgende Voraussetzungen erflllen:

* mindestens 90% Verkaufsflachenanteil nahersorgungsrelevanter Sortimente an
der Gesamtverkaufsflache und

» das Einzugsgebiet des Betriebes muss tberwiegend aus einem ful3laufigen Ein-
zugsbereich bestehen.

Die erste Voraussetzung ist im Hinblick auf das Planvorhaben erflillt. Der Supermarkt soll
auf mindestens 90 % der Verkaufsflache nahversorgungsrelevante Sortimente anbieten.
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Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Franz-Rosenbruchweg*, OE 39, der auf Basis
dieser FNP-Anderung aufgestellt wird, wird diese Vorgabe detailliert festgesetzt, so dass
die Umsetzung dieser Planung gesichert wird.

Die zweite Voraussetzung wird im LROP 2017 wie folgt prazisiert: "Zur Bestimmung der
fuBBlaufigen Erreichbarkeit ist eine maximale Gehzeit von 10 Minuten zugrunde zu legen,
dies entspricht einer Entfernung von 700 bis maximal 1.000 m. Ein Uberwiegend fuR3laufi-
ger Einzugsbereich liegt vor, wenn der Vorhabenumsatz zu mehr als 50 % mit Kaufkraft
aus dem ful3laufig erreichbaren Umfeld des Betriebes erzielt wird". Dartber hinaus ist "bei
der Umsatzprognose zu bertcksichtigen, dass typischerweise in Bezug auf diejenigen
Kunden, die aus dem ful3laufigen Einzugsbereich stammen, eine maximale Kaufkraftbin-
dung von 40-50% erreicht werden kann"

Das der Planung zugrundeliegende Einzelhandelsgutachten (Acocella, Januar 2018) zeigt
die futlaufige Erreichbarkeit des Planstandortes nach Realdistanzen (Kapitel 9, Karte 2).
Im 700-Meter-Bereich leben rd. 2.175 Einwohner, im 1.000-Meter-Bereich rd. 3.325 Ein-
wohner.

Der Planumsatz des geplanten Supermarktes im Sortiment Nahrungs-/ Genussmittel in
der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgesehenen vertraglichen Variante (920 m2
Verkaufsflache fir Nahrungs-/ Genussmittel) betragt 4,4 Mio. €. Zur Generierung dieses
Planumsatzes werden folgende Einwohnerzahlen - unter Berlicksichtigung der lokalen,
sortimentsbezogenen Kaufkraft und Betrachtung unterschiedlicher voraussichtlicher Kauf-
kraftbindungsquoten des Supermarktes - benétigt:

o Kaufkraftbindung 40%: 5.113 Einwohner,
o Kaufkraftbindung 50%: 4.090 Einwohner.

Der Vergleich dieser Einwohnerzahlen mit der Anzahl der Bewohner im 700-Meter-Be-
reich zeigt, dass bei einer Kaufkraftbindung von 40% maximal rd. 43% des Umsatzes des
Planvorhabens aus dem fu3laufigen Bereich generiert werden kénnen. In Relation zum
1.000-Meter-Bereich ergibt sich hingegen eine mdogliche Umsatzherkunft von maximal
53%; d.h. der Umsatz wird rechnerisch tberwiegend im fu3laufigen Einzugsgebiet erzielt.
Bei Betrachtung einer Kaufkraftbindung von 50% ergibt sich fir den 700-Meter-Bereich,
dass maximal 53% Planumsatz fu3laufig generiert werden kdénnen und fir den 1.000-Me-
ter-Bereich maximal 82%. Demzufolge wird der Umsatz in beiden Fallen rechnerisch
Uberwiegend im fuBBlaufigen Einzugsgebiet erzielt.

Es kann somit festgehalten werden, dass das Planvorhaben in seiner vertraglichen Vari-
ante mit maximal 920 m2 Verkaufsflache fir Nahrungs-/ Genussmittel die Voraussetzun-
gen zur Einstufung als wohnortbezogener nicht raumbedeutsamer Nahversorger erfullt.
Diese Verkaufsflachenobergrenze wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan OE 39
festgesetzt und somit gesichert. Das Vorhaben kann somit als Ausnahme hinsichtlich der
Einschatzung moglicher raumbedeutsamer Auswirkungen eingeschatzt werden: Die Krite-
rien wurden im Rahmen der Vorgaben (90% nahversorgungsrelevante Sortimente, Gene-
rierung des Umsatzes rechnerisch Giberwiegend im fu3laufigen Einzugsgebiet von bis zu
1.000 Metern bei Ansetzung einer Kaufkraftbindung von 40% bis 50%) eingehalten.

Damit kommen die landes- und regionalplanerischen Vorgaben fir grof3flachige und
raumbedeutsame Einzelhandelsvorhaben (Konzentration-, Integrations- und Kongruenz-
gebot, Beeintrachtigungsverbot) fur das hier geprtifte Planvorhaben vom Grundsatz her
nicht zum Tragen. Sie wurden dennoch der Vollstandigkeit halber ebenfalls gepruft, um
die Vertraglichkeit auch unter Bertcksichtigung dieser landes- und regionalplanerischen
Vorgaben nachzuweisen.
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den entsprechenden Zielen des RROP 2018 fur den Grof3raum Braunschweig der Stand-
orttyp:

* "Neue EinzelhandelsgrofRprojekte von tberortlicher Bedeutung sind nur innerhalb
des zentralen Siedlungsgebietes des jeweiligen zentralen Ortes bzw. seiner integrier-
ten Versorgungsstandorte zuldssig (Konzentrationsgebot)."

* "Neue Einzelhandelsgrol3projekte, deren Kernsortimente innenstadtrelevant sind, sind
nur innerhalb der stadtebaulich integrierten Lagen zulassig (Integrationsgebot). Diese
Flachen mussen in das Netz des offentlichen Personennahverkehrs eingebunden
sein."

Grund seiner Lage innerhalb des Stadtgebietes von Braunschweig und seiner Dimensio-
nierung keine signifikante tGberortliche Bedeutung - im Sinne einer Bedeutung tber das
Stadtgebiet von Braunschweig hinaus - aufweist, wie u.a. durch das Untersuchungs-/
Kernwirkungsgebiet veranschaulicht wird. Da es sich zudem um einen zentralen Versor-
gungsbereich in rAumlichen Zusammenhang mit Wohnbebauung handelt, wéare das Kon-
zentrationsgebot unabhangig davon erfulit.

standort mit unmittelbarem Bezug zu Wohnbebauung handelt, sodass ein anteiliger ful3-
laufiger Einzugsbereich gegeben ist. Der Vorhabenstandort ist dartiber hinaus wie oben
beschrieben Teil eines zentralen Versorgungsbereiches.

Das Kriterium eines OPNV-Anschlusses ist ebenfalls auf Grund der unmittelbar benach-
barten, fu3laufig zu erreichenden Bushaltestelle erfillt.

Vor diesem Hintergrund erfillt das Planvorhaben die Anforderungen des Integrations- und
des Konzentrationsgebotes.

des LROP Niedersachsen basierende RROP fiur den Grol3raum Braunschweig folgende
Ziele:

"Verkaufsflache und Warensortiment von Einzelhandelsgro3projekten missen der
zentral6rtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zen-
tralen Ortes entsprechen (Kongruenzgebot). Der Umfang neuer Flachen bestimmt sich
auch aus den vorhandenen Versorgungseinrichtungen, der innergemeindlichen Zentren-
struktur sowie dem jeweiligen Verkaufsflachenbesatz im Einzugsbereich."

Hinsichtlich des grundzentralen Verflechtungsbereiches enthéalt das LROP Niedersachsen
folgende Aussagen:

"Der grundzentrale Verflechtungsbereich eines Zentralen Ortes ist das jeweilige Ge-
meinde- oder das Samtgemeindegebiet. Werden in einer Gemeinde oder Samtgemeinde
mehrere Zentrale Orte festgelegt, sind abweichend (...) die jeweiligen grundzentralen Ver-
flechtungsbereiche in den Regionalen Raumordnungsprogrammen im Benehmen mit der
Gemeinde oder Samtgemeinde zu bestimmen."
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Hinsichtlich des Kongruenzgebotes ist festzuhalten, dass das Planvorhaben nicht auf
Kaufkraftzufliisse von mehr als 30% von auf3erhalb des grundzentralen Verflechtungsrau-
mes der Stadt Braunschweig angewiesen ist. Das Kongruenzgebot wird somit ebenfalls
erfullt.

glichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfahigkeit der
zentralen Orte und integrierten Versorgungsstandorte sowie die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevolkerung durch neue Einzelhandelsgro3projekte nicht wesentlich beeintrach-
tigt werden.” Dabei sind die Auswirkungen des Planvorhabens auf den Bestand innerhalb
des Untersuchungsgebiete zu ermitteln; dies gilt insbesondere beziglich der darin gelege-
nen zentralen Versorgungsbereiche sowie der verbrauchernahen Versorgungsstandorte.

In der Regel wird davon ausgegangen, dass Umsatzverteilungen ab 10 % als Indiz fur
stadtebauliche Wirkungen angesehen werden kénnen. Um eine diesbeziigliche Beein-
trachtigung der Nahversorgungsbereiche Watenbiittel und Lehndorf zu vermeiden, wurde
eine vertragliche Dimensionierung einer Verkaufsflachenobergrenze fir das Planvorhaben
abgeleitet unter Bertcksichtigung der Tatsache, dass die Lebensmitteleinzelhandelsnut-
zung am Altstandort baurechtlich Bestandschutz geniefl3t und das Ladenlokal nach Umzug
des angestammten Betreibers theoretisch wieder belegt werden.

Die ergénzenden Gravitationsberechnungen zeigten, dass es bei einem Planumsatzvolu-
men fir das Sortiment Nahrungs-/ Genussmittel in der oberen Variante in Hohe von

4,4 Mio. € zu keinen schadlichen Auswirkungen kommen wird. Die zentralen Versor-
gungsbereiche Nahversorgungszentrum Saarplatz und Stadtteilzentrum Watenbuittel ver-
zeichnen mit jeweils weniger als 10% relativer Umsatzumverteilung den hdchsten Wert.
Damit wird der Schwellenwert von 10 % Umsatzverteilung, der als Indiz fur stadtebauliche
Wirkungen angesehen wird, nicht erreicht.

Bei der Betrachtung der Umsatzverteilung wurde nach den Sortimenten Nahrungs- und
Genussmittel sowie Drogerie/ Parfumerie differenziert. Die ermittelte vertragliche Ver-
kaufsflachenobergrenze fiur das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel betragt 920 mz
und flr das Sortiment Drogerie/ Parfiimerie 150 m2.

D.h., dass durch das Planvorhaben unter Bertlicksichtigung der vertraglichen Dimensionie-
rung die Funktionsfahigkeit der Zentren sowie die verbrauchernahe Versorgung der Be-
volkerung im Untersuchungsgebiet nicht gefahrdet wird. Dies gilt auch fur weiter vom
Planstandort entfernte Einzelhandelsstandorte innerhalb und aufR3erhalb der Stadt Braun-
schweig, d.h. auch fir benachbarte Grundzentren und héherzentrale Orte.

Das Gutachten kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass das Planvorhaben als Betrieb
der wohnortbezogenen Nahversorgung eingeschéatzt werden kann. Damit wird auch dem
Einzelhandelskonzept der Stadt Braunschweig und dessen Ziel einer flachendeckenden
Nahversorgung entsprochen. Das Planvorhaben entspricht insbesondere dem Ziel der Si-
cherung und Stérkung eines zentralen Versorgungsbereiches im Stadtbezirk Lehndorf-
Watenbdittel.

Um sicherzustellen, dass die in dem Gutachten zugrunde gelegten Annahmen beztglich
der Einstufung eines Betriebes der Nahversorgung und der Vertraglichkeit mit benachbar-
ten Nahversorgungsstandorten eingehalten werden, werden im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan ,Franz-Rosenbruch-Weg*“; OE 39, Verkaufsflachenobergrenzen zu relevan-
ten Sortimentsgruppen festgesetzt. Das betrifft zum einen die Obergrenze der nahversor-
gungsrelevanten Sortimente von 90 % der Gesamtverkaufsflache. Zum anderen werden
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die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel auf 920 m2 und Drogerie/ Parfumerie auf
150 m? Verkaufsflache begrenzt.

Stadtebauliche Anordnung

Innerhalb des bestehenden Einkaufszentrums am David-Mansfeld-Weg liel3 sich eine
heutigen Anspriichen geniigende VergroRerung der Verkaufsflache nicht realisieren (s.0.).

Um den Nahversorgungsstandort langfristig sichern zu kénnen, ist deshalb die Mdglich-
keit, auf eine stdlich gegentiberliegende Freiflache ausweichen zu kénnen, eine vertragli-
che Variante. Das bisherige Zentrum am David-Mansfeld-Weg und der geplante neue
Standort eines Lebensmittelbetriebes sind zwar durch die den Ortsteil querende Orts-
durchfahrt getrennt. Dies ist aber kein untberwindbares Hindernis. Bereits in der friiheren
Nutzung war es fir eine der beiden Wohnbereichsseiten erforderlich, die Bundesallee zu
gueren. Zur besseren Vernetzung der Teile des Nahversorgungsstandortes ist die Anord-
nung einer Querungshilfe neben den bereits vorhandenen Querungsmaglichkeiten an den
Knoten Uber die Bundesallee Bestandteil des Vorhabens.

Bei der vorgesehenen Umsiedlung innerhalb des Nahbereiches wird die Gefahr, dass
letztlich gar kein Lebensmittelbetrieb im Kanzlerfeld verbleibt, deutlich reduziert.

VerkehrserschlieRBung

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurde eine Verkehrsuntersuchung durch-
gefuhrt, um die Auswirkungen auf den Knoten Bundesallee/ Stauffenbergstral3e/Adolf-
Bingel-Stral3e, den Vollanschluss des Verbrauchermarktes und die Zufahrt Stauffenberg-
stral3e zu untersuchen. Auf dieser Basis erfolgt die ErschlieBungsplanung im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan: Um eine moglichst gute Anbindung des Marktes fur Kunden
und den Lieferverkehr zu ermdglichen, ist neben einer Zu- und Ausfahrt von der Stauffen-
bergstral3e zusatzlich die Zu- und Ausfahrt Uber einen Vollanschluss von der Bundesallee
geplant.

Damit auch eine gute fu3laufige Verbindung mit dem zukinftigen Teil des Einzelhandels-
standortes Uber die Bundesallee hinweg ermoglicht werden kann, ist eine Querung der
Bundesallee in zwei Etappen zwischen dem Vollanschluss und dem benachbarten Kno-
tenpunkt Bundesallee — Stauffenbergstrale — Adolf-Bingel-StralRe geplant.

Die Einzelhandelseinrichtung ist durch die Linien 411, 433, 461 und 560 der Braunschwei-
ger—Verkehrs—GmbH mit deren Haltestelle ,ParacelsusstraRe” in direkter Nahe durch den
OPNYV gut angebunden.
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4 Umweltbericht

4.0 Praambel

Im vorliegenden Umweltbericht werden die aufgrund der Umweltprifung nach
§ 2 (4) BauGB ermittelten Belange des Umweltschutzes dargelegt und bewertet.

4.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Flachennutzungsplandnderung

Der Geltungsbereich befindet sich im zentralen Bereich der Ortslage Kanzlerfeld stdlich
der Bundesallee und umfasst eine Flache von ca. 0,5 ha. Zukinftig ist die Darstellung von
Sonderbauflachen mit der Zweckbestimmung Nahversorgung vorgesehen.

Wesentliches Ziel der Planung ist die Ansiedlung eines Lebensmitteleinzelhandelsbetrie-
bes, der im bestehenden Nahversorgungsteilbereich Kanzlerfeld im Bestand nicht erwei-
tern kann.

4.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen und de-
ren Bericksichtiqung

Die einschlagigen Fachgesetze und Fachplanungen, die den Umweltschutz betreffen, so-
wie die Fachgutachten, die auch fur den parallel aufgestellten Bebauungsplan ,Franz-Ro-
senbruch-Weg"“, OE 39 erstellt wurden, wurden beriicksichtigt.

Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014

Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007

Stadtklimaanalyse Braunschweig, 2012, Steinicke & Streifeneder, Richter & Rockle

Stadtklimaanalyse Braunschweig, 2017/18 GEO-NET

Larmminderungsplan, 2013

Erfassungen der Biotope, geféahrdeten Pflanzenarten, Flederm&use und Brutvogel und

MafRnahmenvorschlage zum Artenschutz (Planungsgruppe Okologie und Landschaft,

06.06.2018)

e Gutachterliche Untersuchung zur Erweiterung bzw. Verlagerung eines Supermarktes
und Zur Ansiedlung eines Getrankemarktes im Nahversorgungszentrum Kanzlerfeld in
der Stadt Braunschweig (Acocella, 31.01.2018)

e Gerauschimmissionsprognose GORGE — Markt (AAS Akustik-Analyse-Service,
23.04.2018)

e Verkehrsuntersuchung zu einem geplanten Verbrauchermarkt im Kanzlerfeld in Braun-
schweig (WVI, April 2018)

¢ Neubau GORGE-Markt in Braunschweig-Kanzlerfeld, Baugrunderkundung und -beur-
teilung mit Hinweisen zur Griindung (geo-log, 2012)

e Grlunordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan, Hille und Muller Landschaftsarchi-
tekten, 2018

o Geotechnischer Kurzbericht zur Versickerungsfahigkeit des Bodens (Krauss & Partner,

GmbH, 2014).
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4.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschlief3lich der Prog-
nose bei Durchfiihrung der Planung

Es folgt die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die in 8 1 Abs. 6
Nummer 7 BauGB benannten Belange. Da die Flachennutzungsplanung als vorberei-
tende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen kein Baurecht schafft, sind die méglichen
erheblichen Auswirkungen wéhrend der Bauphase nicht abschéatzbar. Diese werden da-
her auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert.

Die Ermittlung und Bewertung der Umweltsituation der einzelnen Belange erfolgt nach ge-
genwartigem Kenntnisstand und durch zeitgemal3e Prifmethoden jeweils insbesondere
fur die Umweltmerkmale, die erheblich beeinflusst werden.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung kénnen nur solche Auswirkungen auf das
betrachtete Schutzgut geprtift werden, die aufgrund der Darstellungen der Flachennut-
zungsplanénderung absehbar sind.

4.3.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen

4.3.1a) Bestand

Im Geltungsbereich sind keine Schutzgebiete (NSG, LSG, Européische Vogelschutz- oder
FFH-Gebiete), keine Naturdenkmale und keine geschitzten Landschaftsbestandteile be-
troffen.

Aufgrund der siedlungsbestimmten und intensiv genutzten Flachen bestehen keine Struk-
turen, die Besonderheiten erwarten lassen.

In Bezug auf Tiere wurde auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ein Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt.

Gemal Landschaftsrahmenplan (Stadt Braunschweig 1999) zahlt das Plangebiet zu den
Siedlungsflachen des Stadtgebietes, die eine sehr stark eingeschrankte Leistungsfahig-
keit des Naturhaushaltes zum Erhalt von Arten und Lebensgemeinschaften aufweisen.
Besonders schiitzenswerte Strukturen sind fir das Gebiet nicht bekannt.

4.3.1b) Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Die Realisierung der Planung ist mit dem Verlust von Lebensraumen fir Tiere und Pflan-
zen verbunden. Durch Versiegelung und Uberbauung werden Rasenflachen und Geholz-
strukturen aus Baumen und Strauchern in Anspruch genommen.

Prinzipiell kann es durch das Vorhaben und die entsprechend veréanderte Flachennutzung
zu geringfugigen Verschiebungen des Artenspektrums kommen.

Insgesamt kommt es durch das Vorhaben rein quantitativ gesehen zu einer deutlichen
Reduzierung von Lebensrdumen fur Tiere und Pflanzen. Durch MalRhahmen wie die
Neupflanzung von Baumen, die Begrinung der Larmschutzwande sowie Dachbegriinung
werden neue Habitate geschaffen und so der Reduzierung entgegengewirkt.

4.3.1c) Prognose bei Nicht-Durchfiihrung der Planung
Bei Nicht-Durchfiihrung der Planung kénnte es im westlichen Teil des Grundstiickes
durch das bestehende Baurecht als Flache fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung
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Kindertagesstatte gemal Bebauungsplan OE 21 theoretisch zu einer wesentlichen Ande-
rung des Umweltzustandes kommen. Die Errichtung einer Kindertagesstéatte an diesem
Standort ist jedoch derzeit nicht vorgesehen. Insofern sind keine wesentlichen Verande-
rungen der beschriebenen Situation zu erwarten und die aktuelle Situation (siehe 4.3.1
a)) wurde durch die Fortfiihrung regelméaRiger Pflegearbeiten in ihrer Struktur bestehen
bleiben. Teile der erhaltenswerten Gehdlzbestande wiirden allerdings keinem Schutz un-
terliegen.

4.3.1d) Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Durch teilweisen Erhalt von vorhandenen Baumen an der nérdlichen Grundstiicksgrenze,

dem Erhalt der Geholzstruktur an der 6stlichen Grundstticksgrenze und Neupflanzungen

von Baumen werden die Eingriffe minimiert.

Da groRtenteils siedlungsbestimmte, intensiv genutzte Flachen von geringerer Wertigkeit
fur die Tier- und Pflanzenwelt betroffen sind, wird dies fur vertretbar gehalten. Ausweich-
raum ahnlicher Qualitat findet sich ausreichend in der Nachbarschaft des Plangebietes,
welche durch grof3e und stark durchgriinte Wohnhausgarten gepragt ist.

AuRerdem kénnen Beeintrachtigungen durch den Erhalt einiger Gehdlze entlang der nord-
lichen und dstlichen Grundstucksgrenze teilweise vermieden werden. Die Erhaltung weite-
rer Geholze ist bei der Dimensionierung der geplanten Bebauung und der erforderlichen
Anzahl der Stellplatze nicht umsetzbar.

Eine weitere Minimierung der Auswirkungen wird durch die geplanten Baumpflanzungen
im Bereich der Stellplatze sowie durch die Anlage einzelner Griinflachen in den Randzo-
nen des Grundsticks erzielt.

Ebenfalls wirksam sind in dieser Hinsicht die begriinten Larmschutzanlagen. Prinzipiell
kann es durch das Vorhaben und die entsprechend veranderte Flachennutzung zu gering-
fugigen Verschiebungen des Artenspektrums kommen.

Diese MaRnahmen werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesichert.

Die Abarbeitung der Eingriffs-Ausgleichregelung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung.

4.3.2 Schutzgut Landschaft

4.3.2a) Bestand

Der Planungsraum ist grundsatzlich stadtisch gepragt. Das Plangebiet zeigt sich als grin-
bestimmter Freiraumbereich, der mitten im Stadtgebiet liegt und entsprechend von bauli-
chen Strukturen umgeben ist. In erster Linie handelt es sich hierbei um reine Wohnsied-
lungen, vor allem Einfamilienhauser, aber auch sonstige Nutzungen wie ein Kindergarten
nordlich der Bundesallee und der norddstlich am David-Mansfeld-Weg liegende jetzige
Standort des Einkaufsmarktes.

Das Ortsbild im Bereich des Plangebietes wird dariiber hinaus deutlich von Verkehrsfla-
chen beeinflusst. Nordlich verlauft die Bundesallee mit einer hohen bis sehr hohen Ver-
kehrsbelastung, westlich die Stauffenbergstralle. Der Franz-Rosenbruch-Weg am sudli-
chen Rand des Gebietes ist eine fuBlaufige Verbindung.
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Das Plangebiet selbst ist momentan eine gréf3ere Rasenflache, die durch Gehdlzbestand

mit zum Teil représentativem Baumbewuchs gegliedert wird. Die Grunflache schliel3t har-

monisch an die sudlich und 6stlich direkt angrenzenden, gewachsenen Siedlungsbereiche
an, die einen hohen Durchgriinungsgrad aufweisen.

4.3.2b) Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Beeintrachtigungen des Schutzgutes entstehen in Folge der geplanten Uberbauung und
Versiegelung, die zu einer Verédnderung des Ortsbildes fuhren. Der vorhandene Freiraum,
bisher ausschliefilich von offenen Rasenflachen und rahmenden Gehdlzstrukturen be-
stimmt, wird zu einem bebauten Bereich mit angegliederten Verkehrs- bzw. Stellplatzfla-
chen, die kunftig durch regelméafigen Kunden- und Anlieferungsverkehr des Einkaufs-
marktes gekennzeichnet sein werden. Es gehen somit Freiraumstrukturen mit Erholungs-
funktionen fur das umliegende Wohnumfeld verloren.

Pragend sind kinftig vor allem der gro3e Baukorper des Marktgebaudes und die Larm-
schutzwande, die fur direkte Anwohner eine Sichtbarriere und damit eine visuelle Stérung
darstellen. Innerhalb eines Stadtgefliges gehéren bauliche Veranderungen mit entspre-
chenden Auswirkungen auf das Siedlungsgeflige zur normalen Siedlungsentwicklung.
Entsprechende grof3formatige Bauformen sind auch auf der nordlichen Seite der Bun-
desallee zu finden. Insofern sind die Abmessungen als vertraglich zu betrachten.

Abgesehen vom Verlust lokal wichtiger Freiraumflachen passt sich das Vorhaben in Anbe-
tracht der zentralen Lage im Stadtgebiet grundséatzlich in die stadtischen Strukturen und
somit das Ortsbild ein. Das Vorhaben ist bezogen auf den Siedlungskdrper von ver-
gleichsweise geringer Grol3e, so dass sich die visuellen Auswirkungen auf die Nahzone
beschranken.

4.3.2c) Prognose bei Nicht-Durchfiihrung der Planung

Im westlichen Teil des Grundstiickes konnte es durch das bestehende Baurecht als Fla-
che fur Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstétte gemald Bebauungs-
plan OE 21 zu einer wesentlichen Anderung des Umweltzustandes kommen. Die Errich-
tung einer Kindertagesstétte an diesem Standort ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

4.3.2d) Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen
Vermindert werden diese Auswirkungen durch eine Berankung der LArmschutzwénde.
Durch die auf dem Marktgebaude geplante Dachbegriinung wird ebenfalls eine optische
Aufwertung erzielt, wobei diese aufgrund der Dachhéhe nur eingeschrankt erlebbar ist.
Durch die Erhaltung von Gehdlzen in den Randbereichen des Grundstiickes und die ge-
plante Begriinung, insbesondere die Anpflanzung grof3kroniger Laubb&ume in den Grin-
flachen und die Berankung der Larmschutzwande werden die Auswirkungen auf das Orts-
und Landschaftsbild vermindert.

Diese MalRhahmen werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesichert.

4.3.3 Schutzgut Boden und Flache

4.3.3a) Bestand

Geologisch ist die Entstehung der im Planungsraum anstehenden Gesteine auf die Eiszeit
zurickzufihren. GemalR den bodenkundlichen Karten des Landesamtes fur Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG, NIBIS-Kartenserver) ist der Untergrund geologisch dem
Drenthe-Stadium der Saale-Kaltzeit mit Sand, Kies und Schmelzwasserablagerungen zu-
zuordnen.
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Im Plangebiet sind bedingt durch seine Lage im stadtischen Raum stark bis Gibermafig
stark kulturbeeinflusste Bdden, teils auch kinstliche und versiegelte Béden vorherr-
schend. Der Landschaftsrahmenplan (Landschaftsrahmenplan Stadt Braunschweig 1999)
gibt im Bereich Kanzlerfeld einen mittleren Versiegelungsgrad zwischen 25% und 50% an.
Die Flachenversiegelungen des Franz-Rosenbruch-Weges gelten als Vorbelastung fir
das Schutzgut Flache, kommen allerdings innerhalb des Plangebietes kaum zum Tragen.

Bei den Flachen des Plangebietes handelt es sich fast ausschlief3lich um offene, regelma-
RBig gepflegte Rasenflachen. Vorwiegend entlang der Grundstiicksgrenzen liegen Gehdlz-
flachen. Im Sudwesten umfasst der Plangeltungsbereich einen kleinen Teil des Franz-Ro-
senbruch-Weges.

Im Rahmen einer Baugrunderkundung durch die geo-log Ingenieurgesellschaft mbH wur-
den in Teilbereichen des Plangebietes die Bodenverhéltnisse untersucht und die Versi-
ckerungsfahigkeit des anstehenden Bodens bestimmit.

Nach den Aufschlussergebnissen der Bohrungen lagern im Baugrund des SB-Marktes
oberflachig tragfahige Mutterbodenschichten/Auffillungen bestehend aus Sanden schluf-
fig, schwach kiesig auf Schluff, sandig, schwach tonig.

Die anstehenden Bodenverhaltnisse ermoglichen aus bodenmechanischer Sicht eine Ver-
sickerung von anfallendem Niederschlagswasser.

Generell sind die stark anthropogen Uberformten Béden im Stadtgebiet als vorbelastet
einzustufen. Die Grinflachen, von denen das Plangebiet ausschlie3lich eingenommen
wird, sind jedoch in ihrer Leistungsfahigkeit fir den Naturhaushalt weniger stark einge-
schrankt als vollig versiegelte Bdden.

Im Rahmen der Baugrunderkundung (geo-log 2012) wurden die auf dem kinftigen Bau-
grundstiick angetroffenen Auffiillungen, die bis max. 0,80 m u. GOK reichen, hinsichtlich
ihres Schadstoffgehaltes untersucht. Im Ergebnis wurde eine schwach erhéhte Blei-Kon-
zentration gemessen, die nach LAGA TR Boden zu einer Einstufung in die Einbauklasse
Z 1.1 (eingeschrankter offener Einbau) fuhrt.

Der Bereich ist nicht altlastenverdéachtig. Mit nennenswerten Bodenverunreinigungen ist
nicht zu rechnen.

Da es auf den Nachbargrundstiicken unmittelbar 6stlich des Plangebietes Bombardierun-
gen im 2. Weltkrieg gab, besteht fur das Plangebiet der Verdacht auf noch vorhandene
Kampfmittel im Erdboden.

4.3.3 b) Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Boden verliert in versiegelten und tGiberbauten Bereichen auf Dauer vollstandig seine na-
turliche Funktionsfahigkeit als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere, als Wasserfilter

und -speicher, als Bodenpuffer sowie fur die Klimaregulierung. Sowohl baubedingt als
auch durch die spatere Nutzung, insbesondere durch den Kunden- und Anlieferungsver-
kehr, sind Schadstoffeintrage maglich.

Da im gesamten Plangebiet kein natirlich gewachsener Boden ansteht, sondern nur
kunstliche Aufschittungen anzutreffen sind, ist eine Veranderung von Lage, Schichtung,
Form und Struktur des Bodens bei den erforderlichen Massenbewegungen zur Realisie-
rung des Planvorhabens von geringer Bedeutung.

135. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Franz-Rosenbruch-Weg* Stand: 18.02.2019
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB



-18 -

Generell besteht bei Erdarbeiten eine potentielle Gefahr durch Kampfmittel.

4.3.3c) Prognose bei Nicht-Durchfiihrung der Planung

Im westlichen Teil des Grundstiickes kdnnte es durch das bestehende Baurecht als Fla-
che fur Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstétte gemal Bebauungs-
plan OE 21 zu einer wesentlichen Anderung des Umweltzustandes kommen. Die Errich-
tung einer Kindertagesstétte an diesem Standort ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

4.3.3d) Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Im Sinne des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemaf § 1a
Abs. 2 BauGB ist der Flachenverbrauch fir bauliche Nutzungen, insbesondere fir Sied-
lung und Verkehr deutlich zu senken. Zu berticksichtigen sind in dieser Hinsicht Moglich-
keiten der Wiedernutzbarmachung von Flachen, der Nachverdichtung und anderer Maf3-
nahmen zur Innenentwicklung sowie die Begrenzung von Bodenversiegelungen auf das
notwendige Mal3. Diese Begrenzung erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.

Kampfmittel
Da fur das Plangebiet der Verdacht auf noch vorhandene Kampfmittel im Erdboden be-

steht, ist aus Sicherheitsgriinden der Planbereich auf Kampfmittel zu sondieren (Oberfla-
chensondierung mit EDV-Flachenaufzeichnung). Die nach der Sondierung festgestellten
Storkorper (mdgliche Kampfmittel) sind aufzugraben bzw. zu bergen.

4.3.4 Schutzgut Wasser

4.3.4a) Bestand

Die hydrologischen Karten des Landesamtes fur Bergbau, Energie und Geologie LBEG
weisen die oberflachennahen Gesteine im Untersuchungsgebiet als Porengrundwasserlei-
ter mit einer hohen Durchlassigkeit aus. Dieser Grundwasserleitertyp weist im Gesteins-
kérper, Uberwiegend bestehend aus den gréberen Kornkomponenten Kies und Sand, ein
zusammenhangendes Hohlraumvolumen auf, das geeignet ist, Grundwasser weiterzulei-
ten. Das Grundwasser kann sich in diesen Gesteinen gut bewegen, ist relativ gleichmafig
verteilt und bildet eine deutlich ausgepragte Grundwasseroberflache aus.

Die anstehenden Bodenverhéltnisse ermoéglichen aus bodenmechanischer Sicht eine Ver-
sickerung von anfallendem Niederschlagswasser (geo-log 2012).

Das Wasserrickhaltevermdgen gilt im Planungsraum gemaf3 Landschaftsrahmenplan als
mafig eingeschrankt. Die unversiegelten Griunflachen des Plangebietes lassen im Gegen-
satz zu angrenzenden Bereichen mit groRflachigen Uberbauungen und Versiegelungen
die Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser zu.

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines festgesetzten Uberschwemmungsgebietes.
Das Plangebiet befand sich im Geltungsbereich des festgesetzten Wasserschutzgebietes
fur das Wasserwerk Lamme, insbesondere der Wasserschutzzone 3a. Durch die Stillle-
gung des Wasserwerkes sind seit Anfang 2012 diesbezlgliche Einschrédnkungen entfal-
len.

Die Grundwassersituation im Plangebiet gilt hinsichtlich des Erhalts von qualitativ hoch-
wertigem Grundwasser als eingeschrankt.

4.3.4b) Prognose bei Durchfiihrung der Planung
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Bei Realisierung der Planung werden bisher versickerungswirksame Bodenflachen Uber-
baut und versiegelt. Dies fuihrt zu einer Erhéhung des Oberflachenabflusses, so dass die
Verfligbarkeit des Niederschlagswassers im Plangebiet bzw. das Wasserriickhaltevermo-
gen reduziert wird. Das Auftreten von erhdhten Abflussspitzen ist mdglich.

Die Eingriffsfolgen kdnnen durch entsprechende MalRnahmen (Versickerung, Rigolen) auf
dem Grundstuck teilweise kompensiert werden

4.3.4 c) Prognose bei Nicht-Durchfiihrung der Planung
Bei einem Verzicht auf die geplante Bebauung wiirde der derzeitige Wasserhaushalt in
der Flache nicht weiter beeinflusst werden.

Im westlichen Teil des Grundstiickes kdnnte es durch das bestehende Baurecht als Fla-
che fur Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstétte gemald Bebauungs-
plan OE 21 zu einer wesentlichen Anderung des Umweltzustandes kommen. Die Errich-
tung einer Kindertagesstatte an diesem Standort ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

4.3.4d) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen
Eine Verminderung der Auswirkungen auf das Schutzgut wird durch die Gestaltung der
Stellplatzanlage des Einkaufsmarktes erzielt. Sowohl durch die Verwendung von versicke-
rungsfahigem Pflaster als auch durch den Einbau einer unterirdischen Rigole innerhalb
des mittigen Grunstreifens wird die Rickhaltung und Versickerung von anfallendem Ober-
flachenwasser geftrdert. Die auf der Rotunde des Marktgeb&audes vorgesehene Dachbe-
grinung unterstitzt ebenfalls die Wasserriickhaltung im Plangebiet und vermindert somit
die Auswirkungen durch Uberbauung und Versiegelung.

Diese MalRhahmen werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. des
Baugenehmigungsverfahrens (Grundstiicksentwasserungsgenehmigung) gesichert.

4.3.5 Schutzgut Klima und Luft

4.35a) Bestand

Das Plangebiet zahlt nach Steinicke & Streifeneder / Richter & Rockle (2012) zum Sied-
lungsklima, das hauptsachlich die peripheren Wohngebiete von Braunschweig bestimmt.
Das Siedlungsklima ist gepragt durch eine schwache bis mafige lufthygienische Belas-
tung. Eine relativ lockere Bebauung mit Einzelhdusern und kleineren Wohnblocks und ein
geringer Versiegelungsgrad unterstiitzen eine gute Durchliiftung und wirken einer starke-
ren Uberwarmung entgegen.

In Anlehnung an die Zuordnung zu den abgegrenzten Klimatopen gilt das Stadtgebiet
Kanzlerfeld aus klimatisch-lufthygienischer Sicht insgesamt als Siedlungsflache mit einer
geringen Empfindlichkeit gegeniiber Nutzungsintensivierung und Siedlungserweiterung.

Das fast ausschlieBlich durch Vegetationsflachen gepragte Plangebiet selbst weist grof3-
flachig offene Rasenflachen auf, die als Kaltluftentstehungsflachen wirksam sind und da-
mit klimatischen Regenerationsfunktionen tibernehmen. Aufgrund ihrer geringen Grél3e
und inselartigen Lage innerhalb der umliegenden Siedlungsstrukturen sind diese aber nur
begrenzt.

Die vorhandenen Gehdlze, die sich vorrangig im nérdlichen Teil der Flache, angrenzend
an die Bundesallee befinden, weisen dartber hinaus eine gewisse luftreinigende und
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schadstoff- bzw. staubfilternde Wirkung auf. Dies ist vor allem von Bedeutung in Anbe-
tracht der lokalen Immissionen, die von der Bundesallee ausgehen.

Als Vorbelastung wirkt sich wie bei den Schutzgitern Boden und Wasser die ndrdlich an-
grenzende Bundesallee mit lufthygienischen Belastungen aus. Von der Stral3e gehen
Schadstoffemissionen aus, die vom Verkehr hervorgerufen werden. Die in Verbrennungs-
prozessen freigesetzten Abgase und durch Abrieb entstehende Asphaltstaube gelangen
in die Umwelt und beeintréachtigen so die lokale Luftqualitat.

4.3.5b) Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Die Uberbauung und Versiegelung von bisher offenen Vegetationsflachen fiihren zu nega-
tiven kleinklimatischen Effekten und damit zu einer gewissen Beeintrachtigung der lokal-
klimatischen Situation. Vorhandene Verdunstungsflachen verlieren ihre Funktionen bei
der Kaltluftentstehung, die sie in geringem Umfang tbernehmen. Gleichzeitig entstehen
warmespeichernde Oberflachen, die so eine Uberwarmung und Verringerung der Luft-
feuchtigkeit beglnstigen.

Die Verluste im vorhandenen Gehdélzbestand verringern deren luftreinigende und schad-
stoff- bzw. staubfilternde Wirkung. Da insbesondere an der ndrdlichen Grenze des Plan-
gebietes entlang der Bundesallee ein Teil der Gehdlze erhalten werden kann und neue
Baume nachgepflanzt werden, werden die Beeintrachtigungen entsprechend minimiert.

Die zusatzlichen Verkehre durch das Bauvorhaben und einer etwaigen Erhdhung der all-
gemeinen Verkehrsentwicklung auf der Bundesallee werden die verkehrsbedingten Luft-
schadstoffemissionen zwar erhéhen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Grenzwerte
nicht Uberschritten werden.

Aufgrund der geringen Vorhabengré3e im Vergleich zum Siedlungskérper und der beste-
henden Vorbelastungen sowie der beschriebenen Minderungsmafinahmen sind die klima-
Okologischen Auswirkungen insgesamt als nicht erheblich einzustufen. Eine Verschlechte-
rung der stadtklimatischen und lufthygienischen Situation ist nicht zu erwarten.

Eine Anfalligkeit des geplanten Vorhabens gegeniber den Folgen des Klimawandels ist
derzeit nicht erkennbar.

4.3.5c) Prognose bei Nicht-Durchfiihrung der Planung

Im westlichen Teil des Grundstiickes konnte es durch das bestehende Baurecht als Fla-
che fur Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindertagesstétte gemal Bebauungs-
plan OE 21 zu einer wesentlichen Anderung des Umweltzustandes kommen.

Durch die Bebauung und Versiegelung im westlichen Teil des Plangebietes wiirden sich
die lokalklimatischen Verhaltnisse geringfligig verandern, wie durch den Verlust an Fla-
chen fir die Kaltluftentstehung bei gleichzeitiger Entstehung warmespeichernder Oberfla-
chen. Aufgrund der KleinrAumigkeit waren diese Auswirkungen allerdings als nicht erheb-
lich einzustufen.

4.3.5d) Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Da an der nordlichen Grenze des Plangebietes entlang der Bundesallee und an der 6stli-

chen Grundstiicksgrenze ein Teil der Gehdlze erhalten werden kann, werden die Beein-

trachtigungen entsprechend vermindert.
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Auf dem Dach des geplanten Marktgebaudes ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage
vorgesehen, die zu einer Verbesserung der Klimabilanz beitragt. Diese Anlage dient der
Stromerzeugung durch Nutzung von Solarenergie, die zu den erneuerbaren Energien
zahlt und sich im Gegensatz zu fossilen Energietragern nicht schadigend auf das Klima
auswirkt und den Klimawandel verstarkt.

Auf der Rotunde des grof3flachigen Marktgeb&audes ist eine Dachbegriinung vorgesehen,
welche die lokalklimatische Situation verbessert und somit die Auswirkungen durch Uber-
bauung und Versiegelung vermindert. Die Verdunstung des gespeicherten Wassers sorgt
fur Kiihlung und Luftbefeuchtung, zudem werden von den Pflanzen Luftschadstoffe und
Feinstaub aus der Luft gefiltert. Die begrinten Larmschutzwénde dienen ebenso dem Er-
halt der bestmoglichen Luftqualitat, wirken allerdings auch als Barriere flr den innerstadti-
schen Luftaustausch.

Diese MalRnahmen werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesichert.
Durch eine gute Anbindung an Fu3- und Radwege sowie entsprechende Infrastruktur in

Form von ausreichenden Abstellflachen fiir Fahrrader kdnnen Immissionen durch ein ho-
heres Verkehrsaufkommen minimiert werden.

4.3.6 Schutzgut Mensch

4.3.6 a) Bestand

Larm

Aufgrund der Lage an der Bundesallee, der KreisstralRe K11 mit Durchgangsverkehr, ist das
Plangebiet mit StralRenverkehrslarm vorbelastet. Der auf das Plangebiet einwirkende beste-
hende 6ffentliche Stral3enverkehr der nordlich verlaufenden Bundesallee wird mit ca. 10.210
Kfz/24 h und der westlich gelegenen Stauffenbergstral3e mit ca. 2.000 Kfz / 24 h ermittelt.

Im 6stlichen Bereich der vorhandenen Griinflache befindet sich ein Bolzplatz. Die Anlage
geniel3t Bestandsschutz. Mit dem Betrieb der Anlage sind Larmemissionen verbunden. Auf-
grund des geringen Abstandes zur ¢stlich angrenzenden Bebauung kann im Rahmen ubli-
cher Nutzungen eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte gemafR 18. BImSchV nicht
ausgeschlossen werden.

Sonstige Emissionen/Immissionen

Andere Emissionen wie Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Geriiche oder Erschiit-
terungen, die das Plangebiet - oder aus dem Plangebiet heraus die umliegenden Nutzun-
gen - negativ beeinflussen kénnten, liegen nicht vor.

Naherholun

Das Plangebiet selbst ist momentan eine grol3ere Rasenflache, die zum Spielen genutzt
wird und die durch Gehdlzbestand mit zum Teil reprasentativem Baumbewuchs gegliedert
wird. Es zeigt sich als griinbestimmter Freiraumbereich, der mitten im Stadtgebiet liegt
und entsprechend von baulichen Strukturen umgeben ist.

Im Plangebiet kommt es durch die angrenzenden Straf3en, insbesondere durch die stark
frequentierte Bundesallee zu Vorbelastungen. Der Fahrzeugverkehr ist mit LA&rmbeein-
trachtigungen verbunden, welche die Erlebnisqualitat des Freiraums und die Wohnqualitét
der angrenzenden Wohnbebauung einschranken.
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4.3.6 b) Prognose bei Durchfiihrung der Planung

Larm

Mit dem Betrieb eines Nahversorgers sind Ublicherweise Emissionen verbunden, die von der
Grundsticksflache ausgehen, insbesondere LArmemissonen durch Kunden- und Lieferver-
kehr sowie haustechnische Geréte. Dartiber hinaus treten Larmemissionen durch den vor-
habenbedingten StralBenverkehrslarm auf den angrenzenden 6ffentlichen StralRen auf.

Zur Beurteilung, inwieweit durch das Vorhaben die umgebende Bestandsbebauung nachtei-
lig beeinflusst wird, wurde das Vorhaben einer schalltechnischen Untersuchung unterzogen
(AAS Akustik-Analyse-Service, Bericht-Nr.: 13.317-4; 23.04.2018). Dazu wurden die Aus-
wirkungen der Emissionsquellen im Plangebiet auf die Umgebung nach den aktuellen und
einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beurteilt sowie Ma3nahmen
zum Schallschutz erarbeitet.

Die von dem bisherigen Bolzplatz ausgehenden Larmemissionen entfallen.

Sonstige Emissionen/Immissionen

Mit anlage- oder betriebsbedingten Erschitterungen ist bei Realisierung des Vorhabens
nicht zu rechnen. Kurzzeitig sind baubedingte Erschitterungen, z. B. bei Griindungs- oder
Verdichtungsarbeiten, méglich. Jedoch ist von keinen erheblichen Beeintrachtigungen
auszugehen.

Durch die Beleuchtung von Stellplatzen und Werbeanlagen kénnen Lichtemissionen auf-
treten. Diese kdnnen aber bei Anwendung entsprechender Regelwerke und deren Durch-
setzung im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren vermieden werden.

Naherholung
Die offenen Rasenflachen werden Uberbaut. Freiraumstrukturen mit Erholungsfunktion ge-
hen fir das umliegende Wohnumfeld verloren.

4.3.6 c) Prognose bei Nicht-Durchfiihrung der Planung

Larm
Keine Anderungen gegeniiber der bestehenden Situation absehbar.

Sonstige Emissionen/Immissionen
Es sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Naherholung

Bei einem Verzicht auf die geplante Bebauung wirden die o. g. Funktionen und Beein-
trachtigungen verbleiben.

4.3.6d) Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Larm

Nach den schalltechnischen Untersuchungen werden aufgrund des vorhabenbedingten
Gewerbelarms die Orientierungswerte gemaf3 DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte
gemal TA Larm zur Tagzeit an den entsprechenden Immissionsorten der schutzwirdigen
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Wohnnachbarschaft zum Teil deutlich Gberschritten, wenn keine SchallschutzmalRnahmen
vorgesehen werden.

Deshalb wurden baulichen und sonstigen Vorkehrungen zum Schutz vor Larmimmissio-
nen vorgesehen und schalltechnisch untersucht. Mithilfe dieser MalRhahmen werden die
Orientierungswerte bzw. an der angrenzenden Wohnbebauung im Tages- und Nachtzeit-
raum eingehalten bzw. unterschritten. Damit werden gesunde Wohnverhaltnisse gesi-
chert. Diese SchallschutzmalR3hahmen werden im Rahmen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans OE 39 und des dazugehérigen Durchfihrungsvertrages umgesetzt. Im Ein-
zelnen beinhaltet das Schallschutzkonzept MalRnahmen wie beispielsweise Larmschutz-
wande, larmarme Einkaufswagen, Einhausung der Einkaufswagen-Boxen, verschliel3bare
Ladezone, Beschrankung der Ladenéffnungs- und Lieferzeiten.

Sonstige Emissionen/Immissionen

Sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, MalBhahmen sind entsprechend
nicht erforderlich.

Naherholung

Durch die Bebauung und planerischen Malinahmen zum Schutz vor Larmbelastigungen
werden im nahen Umfeld des Marktes Emissionen aus Verkehrslarm der nordlich und west-
lich angrenzenden bestehenden VerkehrsstralRen reduziert.

4.3.7 Schutzgut Kulturguter und sonstige Sachguter
Kulturgiter und sonstige Sachguter sind von der Planung nicht betroffen.

4.3.8 Wechselwirkungen

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgtter beeinflussen sich ge-
genseitig. Diese Wirkungsketten- und Netze sind bei der Beurteilung der Folgen eines
Eingriffs zu beachten, um sekundare Effekte und Summationswirkungen erkennen und
bewerten zu kdnnen. Umweltauswirkungen auf ein Schutzgut kdnnen direkte und indirekte
Folgen fur ein anderes Schutzgut mit sich bringen.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die
betrachteten Schutzgiiter. Daher ist hier eine Betrachtung der Wechselwirkungen nicht
moglich und erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

4.3.9 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieser Flachennutzungsplan-Ande-
rung bestehen derzeit keine Planungen von denen Auswirkungen auf die Schutzgiter zu
erwarten waren. Eine zusatzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine kumulie-
rende Betrachtung moglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle verzichtet.

4.3.10 Anderweitige Planungsmdglichkeiten
Die Priifung von Planungsalternativen erfolgte im Wesentlichen zu folgenden Punkten mit
den dargestellten Ergebnissen:

Bei einem Verzicht auf die Ausweisung von Sondergebietsflachen an dieser Stelle ware
die Chance vertan, eine verfigbare Flache fir den Bau eines Ersatzstandortes fiir den
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Nahversorger innerhalb eines bestehenden Ortsteils zu nutzen und damit langfristig die
wohnortnahe Versorgung der Bevilkerung zu sichern.

Der geplante Einkaufsmarkt soll in enger Anbindung und Zuordnung an den zentralen
Versorgungsbereich David-Mansfeld-Weg die Nahversorgung im Stadtteil Kanzlerfeld
langfristig sichern. Da Bemiihungen hinsichtlich einer notwendigen Vergro3erung der Ver-
kaufsflache des bestehenden Einkaufsmarktes am David-Mansfeld-Weg durch bauliche
Erweiterungen erfolglos blieben und andere Flachen fiir eine bauliche Entwicklung im
Nahbereich nicht zur Verfligung stehen, bleibt die Standortwahl ohne Alternative.

o Bei der Nutzung des derzeitigen verbindlichen Planungsrechtes (Festsetzung von Ge-
meinbedarfsflache mit Kita und Bolzplatz im bisher geltenden Bebauungsplan OE 21)
wuirde die Chance vertan, den wohnortnahen Einzelhandel in einer integrierten Lage zu
sichern. Weiterhin wirde der Bau einer Kita, die hach derzeitigem Stand einer Mindest-
grofl3e von einer 3-Gruppen-Kita entsprechen muss, mit dazugehérigen Stellplatzen
ebenfalls zu einer Versiegelung der Flache, zu Verlusten im Naturhaushalt und Ver-
schiebungen im Artenspektrum von Flora und Fauna fuhren.

¢ Eine Nutzung der Flachen fir Wohnungsbau wirde ebenfalls dem Ziel widersprechen,
den wohnortnahen Einzelhandel in einer integrierten Lage zu sichern. Demgegenuber
hat die Schaffung zusatzlicher Grundstlcke fur den Wohnungsbau in der Gewichtung
zuriickzustehen.

4.4 Zusétzliche Angaben und Zusammenfassung

Der derzeit vorliegende Umweltbericht basiert auf den Grundlagen der unter 4.2 genann-
ten Planungen und den in den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behtérden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange ermittelten Informationen. Bei der Zusammenstel-
lung der Angaben sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.

Der geplante Einkaufsmarkt soll in enger Anbindung und Zuordnung an den zentralen
Versorgungsbereich David-Mansfeld-Weg die Nahversorgung im Stadtteil Kanzlerfeld
langfristig sichern. Bei dem Planvorhaben nehmen die Umweltbelange einen hohen Stel-
lenwert ein, um negative Umweltauswirkungen maoglichst gering zu halten.

Das Plangebiet besteht derzeit aus einer offentlichen Grinflache, im Wesentlichen aus ei-
ner Rasenflache, wobei der ostliche Teil als Bolzplatz genutzt und von einem Gehdlzsaum
aus Baumen und Strauchern eingefasst wird. Mit der Umsetzung des geplanten Vorha-
bens sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. Durch Uberbauung und Versiege-
lung werden Rasenflachen und Gehdlzstrukturen aus Baumen und Strauchern in An-
spruch genommen.

Hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes kommt es durch die Planung zu einer deutli-
chen Veréanderung. Pragend sind kiinftig vor allem der markante Baukorper des Marktge-
baudes und die Larmschutzwande, die fur direkte Anwohner eine Sichtbarriere und damit
eine visuelle Storung darstellen. Die verlorengehenden Freiraumstrukturen weisen fur das
umliegende Wohnumfeld eine definierte Qualitat bezuglich der Naherholung auf. Es ist je-
doch festzustellen, dass der Planungsraum grundséatzlich stadtisch gepragt ist und als
grinbestimmter Freiraumbereich mitten im Stadtgebiet von baulichen Strukturen umge-
ben ist.
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Innerhalb eines Stadtgefliges gehdren bauliche Veréanderungen mit entsprechenden Aus-
wirkungen auf das Siedlungsgeflige zur normalen Siedlungsentwicklung. Der Stadtteil
Kanzlerfeld stellt einen Ortsteil dar, der insgesamt einen relativ hohen begriinten Freifla-
chenanteil aufweist sowohl im 6ffentlichen als auch im privaten Bereich. Der Verlust der
derzeitigen Grinflache wirkt sich visuell nur auf einen begrenzten Teilbereich der Ortslage
aus. Die grundsatzlich griinbetonte Pragung des Ortsteiles bleibt auch weiterhin bestehen
und wird durch das Bauvorhaben nur marginal beeintrachtigt.

Mit einer Bebauung und Versiegelung sind grundsatzlich negative Auswirkungen auf die
Umwelt verbunden. Die mit der im parallelen Bebauungsplan geplanten Bebauung einher-
gehenden Beeintrachtigungen kénnen mit entsprechenden MalRhahmen zum Teil auf dem
Grundstiick ausgeglichen oder darliber hinaus auf der externen Maflinahmenflache kom-
pensiert werden. Die Uberwachung der Umweltauswirkungen erfolgt im Rahmen der ho-
heitlichen Tatigkeiten der jeweils zustédndigen Behdrden.

Da die Flachennutzungsplanung vorbereitenden Charakter hat und in ihren Darstellungen
keine Baurechte festsetzt, sind MalRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswir-
kungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im Zuge der baulichen Realisie-
rung vorzunehmen.

5 Begrundung der Darstellungen, Fazit

Sonderbauflache gem. 8 5 (2) Nr. 2a BauGB

Die geplante Sonderbauflache erhéalt die besondere Zweckbestimmung Nahversorgung.
Ziel dieser Darstellung ist es, durch die Ansiedlung eines SB-Marktes auf der dem Nah-
versorgungszentrum sudlich gegenuberliegenden Freiflache die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fur die langfristige Sicherung des Nahversorgungsstandortes im zentralen
Bereich des Kanzlerfeldes zu schaffen.

Fazit:

Die Planung entspricht somit den Zielsetzungen der Stadt Braunschweig, eine mdglichst
flachendeckende wohnortnahe Versorgung der Wohnstandorte mit Gltern des taglichen
Bedarfs (Nahversorgung) zu erzielen.

Die Problematik moéglicher Konflikte aufgrund der Nachbarschaft von Sonderbauflache und
Wohnbauflachen wurde friihzeitig im Planungsprozess bericksichtigt. Durch die Festset-
zung von SchallschutzmalRhahmen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan OE 39 kann
ein ausreichender Schutz der angrenzenden Wohnbebauung vor Larmimmissionen durch
den Nahversorgungsbetrieb und den damit verbundenen Verkehr gewahrleistet werden.

Aus den genannten Grunden ist als Fazit die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen
stadtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden Anfor-
derungen auch in Verantwortung gegeniiber kiinftigen Generationen vereinbar und gewahr-
leistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung.
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6 Verfahrensablauf

Am 15. Juni 2010 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans ,Franz-Rosenbruch-Weg", OE 39, beschlossen. Die Allgemeine Vorpri-
fung hat ergeben, dass die Voraussetzungen fir ein Verfahren geméan § 13 a BauGB
nicht erfullt sind. Daher wird das Bauleitplanverfahren als Parallelverfahren geman

§ 8 (3) BauGB mit der erforderlichen Anderung des Flachennutzungsplans durchgefiihrt.

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gemal § 4 (1) BauGB
mit Schreiben vom 22.09.2017 friihzeitig von der 135. Anderung des Flachennutzungspla-
nes unterrichtet und mit Fristsetzung zum 23.10.2017 zur Stellungnahme aufgefordert. In-
halte der eingegangenen Stellungnahmen die fir den Flachennutzungsplan relevant sind,
wurden in die Planunterlagen aufgenommen.

Die fruihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung tber die Planungen zur 135. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes und zum Bebauungsplan ,Franz-Rosenbruch-Weg*, OE 39 gemaRi

8 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 29. September 2017 bis 20. Oktober 2017 statt. Die
Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz,
Langer Hof 8, zur Einsicht zur Verfligung; dariiber hinaus wurden sie auch im Internet ver-
offentlicht.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden gemaR § 4 (2) BauGB mit
Schreiben vom 18.12.2018 mit Fristsetzung zum 25.01.2019 zur Stellungnahme aufgefordert.
Die fur die Maf3stabsebene des Flachennutzungsplanes bedeutenden Inhalte der Stellung-
nahmen der Behdrden und Trager offentlicher Belange wurden in die Planunterlagen aufge-
nommen. Der Regionalverband Braunschweig, als fur den Grolsraum Braunschweig zustan-
dige Untere Landesplanungsbehérde und Trager der Regionalplanung stimmt der Planung
zu. Das Planvorhaben ist konform mit den Zielen der Raumordnung. Die eingegangenen
Stellungnahmen werden, jeweils mit einer Stellungnahme der Verwaltung und einem Be-
schlussvorschlag, der Vorlage zum Planbeschluss beigefugt.
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Stand: 8. Februar 2019

Stadt % Braunschweig Anlage 3

135. Anderung d_(_es Fldchennutzungsplans ,Franz-Rosenbruch-Weg*
Niederschrift der Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 29. September 2017 bis 20. Oktober 2017 wurde die Offentlichkeit tiber die
Planungen zur 135. Anderung des Flachennutzungsplans ,Franz-Rosenbruch-Weg* infor-
miert. Die Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umwelt-
schutz, Langer Hof 8, zur Einsicht zur Verfiigung; dariber hinaus wurden sie auch im Inter-
net veroffentlicht.

15 Interessierte haben sich personlich bzw. schriftlich zu der 135. Anderung des Flachennut-
zungsplanes geaufiert. Die wesentlichen Inhalte dieser Gesprache und der Schreiben sind
im Folgenden wiedergegeben und mit einer Antwort der Verwaltung versehen.

Frage/Stellungnahme: Mir fehlten Hinweise zu den formalen Ablaufen und Fristen der
Beteiligung der Offentlichkeit.

Antwort: Die Offentlichkeit wurde méglichst friihzeitig iber die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung informiert. Die Unterlagen waren drei Wochen im Internet einsehbar. Die Be-
grindung enthalt die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen der beabsichtigten stad-
tebaulichen Entwicklung. Es wurden Hinwiese zur Einsichtnahme und Méglichkeiten der
schriftlichen oder mindlichen Abgabe der Stellungnahmen gegeben.

Frage/Stellungnahme: Mir stellt sich die Frage, wie Nahversorgung definiert ist und
ob das geplante Objekt mit einer Verkaufsflache von 1.100 m? noch der Nahversor-
gung dient.

Antwort:

Um sicherzustellen, dass die in dem Einzelhandelsgutachten zugrunde gelegten Annahmen
beziglich der Einstufung eines Betriebes der Nahversorgung und der Vertraglichkeit mit be-
nachbarten Nahversorgungsstandorten eingehalten werden, werden im vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Verkaufsflachenobergrenzen zu relevanten Sortimentsgruppen festgesetzt.

Frage/Stellungnahme: In der Begrindung wird von Wohnbauflachen und Sonderbau-
flachen gesprochen, damit geht die Unterscheidung zwischen Reinen und Allgemei-
nen Wohngebieten (88 3 und 4 BauNVO) verloren.

Antwort: Der Flachennutzungsplan enthalt prinzipiell die grundsatzliche Darstellung ,Wohn-
bauflachen® und ,Sonderbauflachen®. Die zitierten Paragraphen der BauNVO gelten fiir Be-
bauungsplane.

Frage/Stellungnahme: Der derzeit glltige Flachennutzungsplan sieht im zur Debatte
stehenden Geltungsbereich eine GFZ von 0,4 vor, im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan, welcher ja parallel entwickelt wird, schon 0,8.

Antwort: Der Flachennutzungsplan stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fur das Plange-
biet ,Wohnbauflachen* mit einem Richtwert GFZ 0,4 fur das allgemeine Mal3 der baulichen
Nutzung dar. Im Einwirkbereich des Baugrundstiickes ist ein Zentrum fir die Versorgung mit
Gutern und Dienstleistungen mit einem Symbol dargestellt, das sich auf verschiedene Ein-
zelhandelsnutzungsstandorte im Nahbereich der Bundesallee bezieht. Die beabsichtigten
Festsetzungen lassen sich jedoch nicht aus dieser Darstellung entwickeln, deshalb erfolgt
die Darstellung von Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,Nahversorgung*® tiblicher-
weise ohne Richtwert fir eine GFZ. In Sondergebieten ist ein Richtwert bis 0,8 zulassig.



Frage/Stellungnahme: GrofRe und Abmessung der Darstellung des Geltungsbereiches
stimmen in der Bekanntmachung nicht mit der Grundstickssituation Uberein.

Antwort: Der Flachennutzungsplan wird im Maf3stab 1:15.000 dargestellt und ist nicht parzel-
lenscharf, ein Bezug des Anderungsbereiches auf Grundstiicksgrenzen auf dieser Maf3-
stabsebene mithin nicht sinnvoll. Die Flachenangabe im Anderungsbereich des Flachennut-
zungsplanes ist entsprechend gerundet.

Frage/Stellungnahme: Der Umweltbericht zur Anderung des FNP ist unvollstandig.

Antwort: Zum Zeitpunkt der moéglichst frithzeitigen Blrgerbeteiligung hat eine umfassende
Umweltprifung noch nicht stattgefunden. Die eingestellten Inhalte sind lediglich erste An-
haltspunkte und werden durch die in diesem Verfahrensschritt nach § 4 (1) BauGB (scoo-
ping) eingebrachten Inhalte vervollstandigt.

Eine detaillierte Bewertung der Eingriffsfolgen erfolgt im Rahmen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans.

Frage/Stellungnahme: Durch die Anderung des Flachennutzungsplanes verschenkt
die Stadt Wohnbauflache.

Antwort: Eine VergroRerung der Verkaufsflache innerhalb des Bestandes liel3 sich aufgrund
der komplexen Eigentumssituation nicht realisieren. Im Versorgungsteilbereich Kanzlerfeld
wurde im Standortkonzept zentrale Versorgungsbereiche im Hinblick auf die langfristige Si-
cherung des Nahversorgungszentrums der zentrale Versorgungsbereich explizit vergrofRert
festgelegt, um eine Flachenverlagerung und VergroRerung des ansassigen Lebensmittel-
marktes auf die dem Zentrum sidlich gegeniberliegende Freiflache zu ermdglichen.

Dieses Ziel ist fur die Entwicklung der Wohn- und Versorgungsqualitat im Kanzlerfeld wichti-
ger, als die Schaffung zuséatzlicher Wohnbauflachen.

Frage/Stellungnahme: Vorhandene Gehdlze tragen zur Luftreinigung bei und schitzen
die Anwohner vor Schadstoffimmissionen der Stralie.

Antwort: Nach dem aktuellen Klimagutachten (Stadtklimaanalyse Braunschweig 2012,
Steinicke & Streifeneder, Richter & Rdckle) wird das Planungsgebiet, wie auch der gesamte
Stadtteil Kanzlerfeld, als Siedlungsklimatop mit einer geringen Empfindlichkeit gegeniiber
Nutzungsintensivierung und Siedlungserweiterung ausgewiesen, nicht zuletzt, weil der
Stadtteil insgesamt stark durchgriint ist. Die Auswirkungen einzelner Eingriffe sind deshalb
bei der Gesamtbetrachtung fur den Ortsteil Kanzlerfeld unkritisch.

Frage/Stellungnahme: Gegen den Willen vieler Anlieger soll ein Naturgrundstuick,
dass ein Ruckzugsgebiet fur viele Tiere ist und mit wertvollem gesunden Baumbe-
stand, der einen Beitrag zur Luftverbesserung leistet, zerstért werden.

Antwort: Auf der Rasenflache mit teilweise Gehdlzbewuchs und Baumbestand sind sied-
lungstypische Arten der Flora und Fauna anzutreffen. Der Standort wird genutzt um die
wohnortbezogene Nahversorgung durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes zu si-
chern. Dabei werden nach Mdglichkeit Gehoélze und Baume fur den Erhalt der siedlungstypi-
schen Arten, des Landschaftsbildes und den Klimaschutz erhalten.

Frage/Stellungnahme: Man darf den Schutz von bisher unbebauten Flachen im AulRen-
bereich erwarten. Wieso werden Supermarkte héher gewichtet als Freiradume? Auch
far den Arten- und Biotopschutz sind Lebensraume im besiedelten Bereich erforder-
lich.



Antwort: Als mit Planungsrecht besetzte Flache ist diese kein AulRenbereich. Das geltende
Planungsrecht setzt diese Flache als Flache fiir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung
Kindertagesstatte und daneben 6ffentliche Griinflache mit der Zweckbestimmung Bolzplatz
fest, definiert somit diese Flache im zentralen Bereich des Ortsteiles Kanzlerfeld als Flache
hoher Nutzungsintensitat. Da diese Planungen bislang nicht umgesetzt bzw. wenig genutzt
wurden, konnte sich eine wenig gestaltete Grunflache entwickeln, die in ihrer Unberihrtheit
ohne Frage eine Qualitat birgt. Gleichwohl ist festzustellen, dass der Planungsraum grund-
satzlich stadtisch gepragt ist. Das Plangebiet zeigt sich als griinbestimmter Freiraumbereich,
der mitten im Stadtgebiet liegt und entsprechend von baulichen Strukturen umgeben ist.

Frage/Stellungnahme: Das Geb&ude ist erheblich héher als unsere Hauser geplant
und passt gestalterisch nicht in das Gebiet.

Antwort: Der Hinweis betrifft das verbindliche Bauleitplanverfahren.

Frage/Stellungnahme: Zur Nahversorgung zahlt unseres Erachtens kein Getranke-
markt, da dieser wieder auswartige Kunden anzieht, die dann verstarkt mit Autos den
Markt anfahren.

Antwort: Bei Realisierung des Neubauprojektes hat der Betreiber angekiindigt, an dem bis-
herigen Standort einen Getrankemarkt einzurichten. Auch wenn die Bundesallee zukiinftig
die einzelnen Einrichtungen im Kanzlerfeld voneinander trennt, wird die Neuerrichtung des
Marktes als Chance gesehen, dass sich komplementare Nutzungen mit weniger Flachenbe-
darf auch im Altbestand ansiedeln werden. Das aktuelle Einzelhandelsgutachten zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan (31.01.2018) hat Verkaufsflachenentwicklungsspielrdume ftr
den neuen Marktstandort unter Berticksichtigung einer Wiederbelegung des derzeitigen La-
denlokales prognostiziert. Als vertragliche Verkaufsflache fur das Sortiment Nahrungs- und
Genussmittel sowie Parfumerie- und Drogerieartikel werden 1.070 m2 unter Bericksichti-
gung eines Getrankemarktes von bis zu 400 m2 empfohlen.

Die Nachnutzung von Flachen am Altstandort ist im Ubrigen nicht Gegenstand des Flachen-
nutzungsplanverfahrens.

Frage/Stellungnahme: Welche Auswirkung hat der Neubau eines Supermarktes auf
der gegenuberliegenden Seite der Bundesallee auf die bestehenden Geschafte/ Ar-
beitsplatze am Standort , David-Mansfeld-Weg* ?

Antwort: Der Altstandort ist nicht Bestandteil des Flachennutzungsplanverfahrens und kann
durch diesen nicht gesteuert werden. Der Flachennutzungsplan wirkt sich nur mittelbar auf
den Altstandort aus. Der Betreiber des neuen Marktes beabsichtigt am Altstandort einen Ge-
trankemarkt einzurichten. Eine dartiber hinaus gehende bindende Vorgabe hinsichtlich der
anzusiedelnden Nutzungen am Altstandort ist nicht vorgesehen, da sich der Standort im Ei-
gentum Dritter befindet und fiir den Altstandort eine flexible Nachnutzungsmaglichkeit ver-
bleiben soll.

Das Gutachten zur Neuansiedlung des Nahversorgers bericksichtigt in seinen Berechnun-
gen auch den Altstandort und bestétigt eine Vertraglichkeit bis zu einer Verkaufsflachen-
gréRe von 920 m2 im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel.

Frage/Stellungnahme: Der in Planung stehende Verbrauchermarkt stellt ein grof3fla-
chiges Einzelhandelsgebilde dar, welches auch die Versorgung der anliegenden Ort-
schaften versorgen soll.

Antwort: Im Lebensmitteleinzelhandel haben sich in den vergangenen Jahren die durch-
schnittlichen Verkaufsflachen der Nahversorger erheblich vergroRert. Der Handel reagiert
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damit auf die zunehmenden Anspriiche der Kauferschaft, die einerseits ein breites Warenan-
gebot, mdglichst mit Frischwarenanteil, einfordern und andererseits auch im Lebensmittel-
handel einen Einkaufskomfort erwarten. Eine angemessene Verkaufsflache im Hinblick auf
die Nahversorgung ist anzunehmen, wenn die geplante Verkaufsflache entsprechend den
Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Bezug auf die Einhaltung des Konzentrati-
ons- und Integrationsgebotes, des Beeintrachtigungsverbotes und des Kongruenzgebotes
unschadlich ist. Dies wird aber nicht die Versorgungsfunktion der benachbarten Teilbereiche
ersetzen oder verdrangen. Dieses ist fur das konkrete Planvorhaben durch das aktualisierte
Einzelhandelsgutachten von 2018 uberprift worden. Aufgrund der Lage des geplanten Voll-
versorgers im Kanzlerfeld an der Bundesallee wird es zwar zu Mitnahmeeffekten bezlglich
Kunden aus den benachbarten Orten kommen. Demnach ist eine Verkaufsflache von max.
920 m2 im Sortiment Nahrungs-/ Genussmittel und max. 150 m2 im Sortiment Drogerie/ Par-
fimerie, also insgesamt 1070 m?, vertretbar. Damit wirde weiterhin, jedoch nur noch in ei-
nem relativ geringen Umfang, Kaufkraft aus dem Teilbereich abflieRen.

Frage/Stellungnahme: Warum wird nicht ein anderer interessierter Nahversorger am
bisherigen Standort angesiedelt, sollte Herr Gérge diesen nicht weiter betreiben wol-
len?

Antwort: Einen solchen Mitbewerber gibt es bislang nicht. Bestrebungen von Einzelperso-

nen, am Altstandort einen anderen Markt anzusiedeln, scheiterten daran, dass auch dieser
potentielle Betreiber eine VergréRerung der Verkaufsflachen forderte und diese Vergrol3e-
rung nicht umsetzbar war.

Frage/Stellungnahme: Eine Verquickung des Neubaus mit dem Bestandsschutz des
Marktes in Lehndorf stellt ebenfalls ein Verstol3 gegen geltendes Recht dar.

Antwort: Der Lebensmittelbetrieb im Teilbereich Lehndorf ist aufgrund seiner GroRRe latent
gefahrdet. Am Standort Lehndorf ist eine Erweiterung des vorhandenen Marktes oder ein
Neubau innerhalb des festgelegten Versorgungsbereiches wegen mangelnder Flachenver-
fugbarkeit nicht mdglich. Die Stadtteile Lehndorf und Kanzlerfeld beanspruchen jeweils eine
eigene eigenstandige Nahversorgung Vorort. Die Mdglichkeit einer vertraglichen Verknip-
fung zur Sicherung des Standortes Lehndorf bei Realisierung des Marktes im Kanzlerfeld ist
nur gegeben, weil der Betreiber beider Standorte identisch ist. Mit der Realisierung des
Standortes Kanzlerfeld verpflichtet sich der Betreiber seinen Standort in Lehndorf um min-
destens 10 Jahre weiter zu betreiben. Damit wird zumindest eine mittelfristige Sicherung die-
ses Standortes gewahrleistet.

Frage/Stellungnahme: Im Hinblick auf das Vorhaben des Unternehmens sind deutliche
Anhaltspunkte fir ,schadliche Auswirkungen”“ auf das Einkaufszentrum des Stadtteils
Zu sehen.

Antwort: Die Moglichkeit, auf eine sudlich gegeniiberliegende Freiflache ausweichen zu kén-
nen, ist eine vertragliche Variante den Nahversorgungsstandort langfristig zu sichern. Bei
der vorgesehenen Umsiedlung innerhalb des Nahbereiches wird die Gefahr, dass letztlich
gar kein Lebensmittelbetrieb im Kanzlerfeld verbleibt, deutlich reduziert. Auch wenn die Bun-
desallee zuklnftig die einzelnen Einrichtungen im Kanzlerfeld voneinander trennt, wird die
Neuerrichtung des Marktes als Chance gesehen, dass sich komplementére Nutzungen mit
weniger Flachenbedarf auch im Altbestand ansiedeln werden.

Die nunmehr angestol3ene Bebauungsplanung zur Realisierung der Umsiedlung und einer
zukunftsfahigen Erweiterung der Verkaufsflache des vorhandenen Lebensmittelbetriebes ist
nach gescheiterten Versuchen zur Erweiterung von Verkaufsflachen am Altstandort die kon-
sequente Wahrnehmung der gemeindlichen Pflicht zur Erhaltung und Entwicklung des zent-
ralen Versorgungsbereiches des Ortsteiles Kanzlerfeld.
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Frage/Stellungnahme: Mehrfach ist in der Vergangenheit auf dem Geléande des geplan-
ten Marktes der Rettungshubschrauber gelandet.

Antwort: Die Vorhaltung eines Hubschrauberlandeplatzes fir seltene Rettungseinsatze ist
ein wichtiger Belang. Der Belang der Erhaltung und Entwicklung eines zentralen Versor-
gungsbereiches als Grundaufgabe der allgemeinen Daseinsfirsorge zugunsten der Allge-
meinheit wird jedoch hoher gewichtet.

Frage/Stellungnahme: Ist es sinnvoll, einen Bolzplatz unter Starkstromleitungen anzu-
legen? Wieso ist die Ausgleichsflache auf der gegentberliegenden Seite der Bun-
desallee und nicht in dem bisherigen Gebiet, so dass Kinder nicht die stark befahrene
Bundesallee Uberqueren missen?

Antwort: Im Bereich des Wohngebietes Kanzlerfeld-Sud konnte keine adaquate Ersatzflache
fir den entfallenden Bolzplatz gefunden werden. Im Ubrigen existiert in diesem Teil des
Kanzlerfeldes ein weiterer Bolzplatz am Tiergarten, im Bereich des Wohngebietes Kanzler-
feld-Nord hingegen nicht. Bei der Suche nach einem Ersatzstandort wird die Bedarfslage
des gesamten Stadtteiles betrachtet, sowie eine mdgliche Flachenverfugbarkeit.

Fur den geplanten Ersatzstandort eines Bolzplatzes am Oscar-Fehr-Weg ist ein gesondertes
Bebauungsplanverfahren erforderlich. Die damit verbundenen Belange, auch Aspekte der
Verkehrssicherheit, werden in dem betreffenden Verfahren betrachtet.

Frage/Stellungnahme: Es findet sich der Hinweis, dass es AusgleichsmalRnahmen be-
darf. Ist es nicht notwendig diese an dieser Stelle zu benennen?

Antwort: Die Festsetzung von AusgleichsmalRnahmen erfolgt aufgrund einer Bilanzierung im
Bebauungsplanverfahren.

Frage/Stellungnahme: Der allgemeine Hinweis, ggf. zur Schadenskompensation , auf
externen Flachen zusatzliche MaRnahmen zum Ausgleich der Beeintrachtigungen
durchzufiihren*, erscheint mir nicht plausibel.

Antwort: Aufgrund des mit der geplanten Nutzung verbundenen Stellplatzerfordernisses und
den schwierigen Rahmenbedingungen zur Umsetzung des stadtebaulichen Zieles auf der
begrenzt zur Verfiigung stehenden Grundstticksflache wird im Bebauungsplan OE 39 eine
Uberschreitung der GRZ durch bauliche Anlagen entsprechend § 19 Abs.4 Satz 1 BauNVO
bis 0,8 zugelassen. Der Eingriffsbewertung des Planvorhabens liegt daher die tatséchliche
Nutzung des Grundstiickes gemald dem Vorhabenplan zugrunde.

Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind nach 8§ 15 BNatSchG durch Malinahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen — Ausgleichsmafinahmen — oder zu
ersetzen — ErsatzmafRhahmen. Als kompensiert gilt eine Beeintrachtigung, wenn und sobald
die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger
Weise hergestellt sind.

Das verbliebene Kompensationsdefizit aus der Eingriffsbilanzierung macht zuséatzliche Aus-
gleichs- und Ersatzmafinahmen auf3erhalb der Eingriffsflache erforderlich. Da der Eingriffs-
bereich innerhalb des besiedelten Stadtgebietes von Braunschweig liegt, ist ein Ausgleich in
unmittelbarer Nahe nicht moglich. Fur die Eingriffskompensation steht eine Flache am nord-
Ostlichen Rand von Braunschweig zur Verfiigung. Die konkrete Ermittlung und Festlegung
der Ausgleichsmalinahmen erfolgt im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.



Frage/Stellungnahme: Als Ausgleich zum Verlust der Grinflache sollen die angren-
zenden Garten dienen.

Antwort: Diese Feststellung ist nicht nachvollziehbar. Der Ausgleich fiir den Eingriff in Natur
und Landschaft wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ermittelt und festgelegt.

Frage/Stellungnahme: Das Einkaufszentrum hat seit tiber 10 Jahren den Nahversorger
GoOrge/EDEKA mit ausreichender Verkaufsflache, groRem Kundenstamm und einem
untadeligen Warenangebot. Der Bau eines weiteren Supermarktes, anstelle einer sinn-
vollen Sanierung, ist vollig ubertrieben.

Antwort: Die Sicherung der Nahversorgung ist ein wesentlicher Belang der Daseinsflirsorge.
Das vorhandene Ladenlokal des derzeitigen Lebensmittelbetriebes mit einer Verkaufsflache
von ca. 670 m2 ist langfristig in seinem Bestand geféhrdet. Das Erfordernis der Sicherung
der Nahversorgung durch Erweiterung der Verkaufsflachen hat sich bereits vor der Ansied-
lung des derzeitigen Betreibers abgezeichnet. Der sehr niedrige Versorgungsgrad von ca.
35 % verdeutlicht, dass ein hoher Anteil der Birger aus dem Stadtteil Kanzlerfeld sich mit
den Gutern des taglichen Bedarfs nicht vor Ort versorgen. Eine ausgeglichene Nahversor-
gung geht von einem relativ hohen Versorgungsgrad aus. Hierzu ist eine angemessene, zu-
kunftsorientierte Erweiterung der Verkaufsflache des Nahversorgers erforderlich.

Frage/Stellungnahme: Es fehlt die Aktualisierung der Fachgutachten. Diese Forderung
gilt besonders fur den jetzigen Stralenverkehr, die Gerauschentwicklung und
Coz+ NOx- Abgase.

Antwort: Im Rahmen der Umwandlung des Bebauungsplanverfahrens von einem beschleu-
nigten Verfahren gemaR § 13 a BauGB auf ein Normalverfahren wurden sdmtliche gut-
achterliche Stellungnahmen insbesondere zum Larmschutz auf ihre Aktualitat untersucht
und Aussagen zum Artenschutz wurden ergdnzt. Die Aussagen sind in die weitere Planung
eingeflossen.

Frage/Stellungnahme: Neben der vorhandenen Kreuzung wird mit der Julius-Leber-
Str. eine neue Kreuzung gebildet. Hinzu kommt eine weitere Kreuzung durch die neue
Ein- und Ausfahrt des Verbrauchermarktes. Aus einer Kreuzung entstehen somit drei
Kreuzungen!

Antwort: Wesentlicher Aspekt der Uberlegungen zur stadtebaulichen Integration der Bun-
desallee in die Siedlung Kanzlerfeld ist die Verbindung der zwei geplanten Einzelhandels-
standorte Uber die Bundesallee hinweg. Dazu werden im Rahmen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans mehrere Querungsstellen, u. a. im Bereich der geplanten Zu- und Ausfahrt
des Verbrauchermarktes, vorgesehen. Aufgrund des geringen Abstands zwischen Ein- und
Ausfahrt wird die vorhandene Kreuzung Bundesallee — Stauffenbergstral3e in Zusammen-
hang mit der geplanten Stadtbahntrasse in die Steuerung durch eine Lichtzeichensignalan-
lage einbezogen werden, so dass ein grof3er koordinierter Knotenpunkt entstehen wird. Mit
den in der Prognose zu erwartenden Verkehrsmengen sind sowohl am Knotenpunkt Bun-
desallee — Stauffenbergstrale — Adolf-Bingel-StralRe als auch an der Anbindung des Ver-
brauchermarktes an die Stauffenbergstral3e keine grof3eren Wartezeiten zu beflrchten.

Damit auch eine gute fu3laufige Verbindung des Einzelhandelsstandortes mit dem Altstand-
ort Uber die Bundesallee hinweg ermdglicht werden kann, ist neben der vorhanden signalge-
regelten FuRgangerquerung im Bereich der Kreuzung Bundesallee — Stauffenbergstralie —
Adolf-Bingel-Stral3e eine zusatzliche Querungshilfe in Form einer Mittelinsel westlich des
Einmindungsbereiches Krukenbergstral3e, vorgesehen.
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Frage/Stellungnahme: Im aktuell auf der Webseite von Braunschweig aufgezeigtem
Plan ist keinerlei Detail zu erkennen.

Die Darstellungen des Flachennutzungsplanes erfolgen im Mal3stab 1:15.000. Die Darstel-
lung von Details der konkreten Planung fur den SB-Markt sind nicht Gegenstand der Fla-
chennutzungsplanung, sondern des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Frage/Stellungnahme: Von dem Markt entsteht trotz La&rmschutz Verkehrslarm infolge
der Ein- und Aus- und Durchfahrten von Fahrzeugen, Betriebslarm beim Bremsen, An-
fahren, Hupen, Einkaufswagen bewegen und unvermeidbare Geriiche.

Antwort: Zur Beurteilung, ob durch das Vorhaben die umgebende Bestandsbebauung nach-
teilig beeinflusst wird, wurde im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ein
Schallgutachten erstellt. Dazu wurden die Auswirkungen der Emissionsquellen im Plangebiet
auf die Umgebung nach den aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissions-
schutz erfasst und beurteilt sowie Maf3hahmen zum Schallschutz erarbeitet.

Aufgrund des Betriebs des Nahversorgers kommt es zu Schallemissionen durch den Lie-
fer- und Kundenverkehr, das Ein-/ Ausstapeln von Einkaufswagen sowie durch den Betrieb
der haustechnischen Anlagen. Als weitere Emissionsquelle ist der auf das Plangebiet ein-
wirkende vorhabensbedingte LKW- und PKW-Verkehr als Verkehrslarm zu berechnen und
zu beurteilen

Auf der Basis eines Schallgutachtens werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung zahlreiche LArmschutzmalinahmen festgesetzt.

Die bei Betrieb des Einkaufsmarktes anfallenden Abfélle, wie Verpackungsmill aus Papier
und Wertstoffen sowie Bio- und Restmiill, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Gesetz-
gebung, zu entsorgen. Bis zur Entsorgung werden diese innerhalb des Gebaudes der Liefer-
zone gesammelt und verladen.

Frage/Stellungnahme: Die LKW-Ausfahrt auf der Stauffenbergstralle ist in der Praxis
ohne Behinderung und ohne ein Uberfahren der zweiten Fahrspur nicht moglich.

Antwort: Die Fahrkurven der Lieferfahrzeuge bei der Ausfahrt in die Stauffenbergstral3e ist
im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Hilfe von Schablonen fir
Schleppkurven uberpriift worden. Demnach erfordert ein LKW-Lieferfahrzeug keine Uber-
fahrt der Gegenfahrbahn. Selbst wenn dies erforderlich ware, wirde bei der prognostizierten
Anzahl der Lieferfahrten von 2 LKWs pro Tag nur eine kurzfristige Beeintrachtigung des flie-
Renden Verkehrs auftreten. Ein Erliegen des Verkehrs im Bereich des Zugangs-/Ausgangs-
punkt der Siedlung ist nicht zu befirchten.

Frage/Stellungnahme: Belastigend sind alle zuséatzlichen Lichtmengen ab Ddmme-
rungsbeginn und in der Nacht.

Antwort: Die Beurteilung und Regelung von Lichtemissionen erfolgen im nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren auf Basis der ,Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minde-
rung von Lichtemissionen® nach dem Beschluss des Landerausschusses fur Immissions-
schutz.

Frage/Stellungnahme: Wie soll bei 80% Flachenversiegelung die zusatzliche Regen-
wassermenge problemlos in dem unveranderten Wasserrohrnetz-Querschnitt abge-
fihrt werden?

Antwort: Bei Realisierung der Planung werden bisher versickerungswirksame Bodenflachen
Uberbaut und versiegelt. Dies fuhrt zu einer Erhéhung des Oberflachenabflusses, so dass
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die Verfugbarkeit des Niederschlagswassers im Plangebiet bzw. das Wasserriickhaltever-
maogen reduziert wird.

Eine Reduzierung des ungedrosselten Abflusses von Niederschlagswasser in die Kanalisa-
tion kann durch geeignete MaRnahmen auf dem Grundstiick erreicht werden. In Betracht
kommen zum Beispiel die Verwendung von versickerungsfahigem Pflaster wie auch der Ein-
bau einer unterirdischen Rigole. Die auf der Rotunde des Marktgebaudes vorgesehene
Dachbegriinung unterstitzt ebenfalls die Wasserrtickhaltung im Plangebiet und vermindert
somit die Auswirkungen durch Uberbauung und Versiegelung.

Das nicht versickernde oder verdunstende Regenwasser wird in die in der Stauffenberg-
stral3e liegende Regenwasserleitung eingeleitet. Details werden im Rahmen der Grundsttick-
sentwasserungsgenehmigung, die Bestandteil der Baugenehmigung ist, geklart.

Frage/Stellungnahme: In den bisher vorgestellten Verkehrslésungen wurde die ge-
plante Strallenbahn nicht berlcksichtigt und es wird sicher ein Unfallschwerpunkt
entstehen.

Antwort: Im Rahmen des Durchfihrungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
wird eine Ubernahme von Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Stadtbahn gere-
gelt. Daher wird im Durchfiihrungsvertrag fur den Fall der Planfeststellung der Stadtbahn in-
nerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren fir die Umsetzung einer LSA eine Zahlungsver-
pflichtung vereinbart.

Frage/Stellungnahme: Das Raumordnungsprogramm RROP weist die Stadt an, die
Nahversorgungsstruktur ,bedarfsgerecht zu modernisieren, zu sichern und zu entwi-
ckeln".

Antwort: Eine VergroRerung der Verkaufsflache innerhalb des Bestandes liel3 sich aufgrund
der komplexen Eigentumssituation nicht realisieren. Im Versorgungsteilbereich Kanzlerfeld
wurde im Standortkonzept Zentrale Versorgungsbereiche explizit im Hinblick auf die langfris-
tige Sicherung des Nahversorgungszentrums der zentrale Versorgungsbereich vergrofRert
festgelegt, um eine Flachenverlagerung und VergroRerung des ansassigen Lebensmittel-
marktes auf die dem Zentrum stdlich gegeniiberliegende Freiflache zu ermdglichen.

Nach 8 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB ist die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che nach den Grundséatzen der Bauleitplanung eine grundsatzliche Aufgabe der Gemeinde.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden muss sie nicht erst reagieren, wenn durch Schlie3un-
gen von Betrieben die Nahversorgung nicht mehr gewébhrleistet ist, sondern muss voraus-
schauend handeln um die Nahversorgung zu sichern. Ein angemessener und akzeptierter
Nahversorgungsmarkt innerhalb des Plangebietes ist dabei auch eine wichtige Vorausset-
zung, um Uberhaupt dauerhaft ein Nahversorgungsangebot in fu3laufiger Entfernung zu den
Wohnbereichen im Kanzlerfeld zu sichern.

Frage/Stellungnahme: Der in Rede stehende Verbrauchermarkt wird zudem die Um-
satze des bestehenden Einkaufszentrum kannibalisieren.

Antwort: Bei Realisierung des Neubauprojektes hat der Betreiber angekiindigt, an dem bis-
herigen Standort einen Getrankemarkt einzurichten. Auch wenn die Bundesallee zukiinftig
die einzelnen Einrichtungen im Kanzlerfeld voneinander trennt, wird die Neuerrichtung des
Marktes als Chance gesehen, dass sich komplementare Nutzungen mit weniger Flachenbe-
darf auch im Altbestand ansiedeln werden.

Das Gutachten zur Neuansiedlung des Nahversorgers berticksichtigt in seinen Berechnun-
gen auch den Altstandort und bestétigt eine Vertraglichkeit bis zu einer Verkaufsflachen-
groRe von 920 m2 im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel.



Frage/Stellungnahme: Ein in einem Reinen Wohngebiet einzigartiger, grof3flachiger
Gewerbebetrieb wird regelmaRig als Fremdkorper anzusehen sein.

Antwort: Die Planung fur den Einzelhandelsmarkt setzt sich bewusst vom angrenzenden
Wohngebiet ab. Mit der Errichtung des Marktes entsteht eben kein Wohnhaus im Kanzler-
feld, sondern es wird eine singulére Einzelnutzung hergestellt. Diese Abweichung darf und
soll sich auch in der architektonischen Gestaltung wiederspiegeln. Eine Verédnderung des
Gebietscharakters des angrenzenden Wohngebietes ist damit nicht verbunden.

Im Ubrigen ist auch der Bezug auf das Einfligungsgebot irrelevant. Das Einfiigungsgebot ist
nur bei der Beurteilung von Bauvorhaben maf3geblich innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles ohne geltenden Bebauungsplan. Innerhalb eines Bebauungsplanaufstel-
lungsverfahrens steht es der Gemeinde frei, zur Umsetzung stadtebaulicher Ziele auch Fest-
setzungen zu treffen, die Baukdrper ermdglichen, die sich von der vorhandenen Nachbar-
schaft abheben.

Frage/Stellungnahme: Bei gréBeren Baumassen sind erhdhte Anforderungen an das
Bauwerk auch hinsichtlich seines Maf3stabs und der nicht zu bebauenden Freiflachen
-insbesondere der Stellflachen - zu stellen.

Antwort: Das Plangebiet befindet sich in der Siedlungslage Kanzlerfeld. Durch den solitaren
Baukorper gegentber der Bebauung des Versorgungsbereiches David-Mansfeld-Weges
wird das Ortsbild nicht erheblich beeintrachtigt. Damit sich das Gebaude weiterhin in das
Ortshild eingliedert, wird die Hohe der baulichen Anlagen mit einem Hochstmall von 8,6 m
festgesetzt. Eine erhebliche Beeintréachtigung des Landschafts- und Ortsbildes ist daher
nicht ersichtlich.

Frage/Stellungnahme: Fir die Beurteilung nach § 11 Abs. (3) BauNVO genligen bereits
Auswirkungen im Sinne einer Stérung, wenn die zu erwartenden Belastungen noch
nicht die Schwelle der schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Bim-
SchG uberschreiten.

Antwort: Neben dem auf das WR-Gebiet einwirkenden Gewerbelarm wurde im Rahmen des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans auch die durch den Lebensmittelmarkt verursachte
Zunahme des Verkehrslarms betrachtet.

Da sich der vorhabenbedingte Verkehr auf der Bundesallee und der Stauffenbergstrale mit
dem allgemeinen Verkehr vermischt, die Zunahme des Verkehrs deutlich unter 3 dB(A) liegt
und der Schwellenwert der Gesundheitsgefahrdung (70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts) deut-
lich unterschritten wird, ist eine gesonderte Berechnung der Verkehrslarmwerte nach RLS 90
— Larmschutz an Stral3en nicht erforderlich.

Frage/Stellungnahme: Die im Punkt 3/ Einzelhandel* genannten Verkaufsflachen stim-
men in der Summe nicht Uberein.

Antwort: Die an der betreffenden Textstelle angegebenen Daten sprechen ausschlief3lich
von Maximalwerten. Eine Summierung ist deshalb nicht zulassig, da grundséatzlich nicht alle
Bereiche mit maximaler Flache zum Ansatz gebracht werden kénnen. Abweichend ist nun-
mehr im vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf Basis des aktualisierten Einzelhandelsgut-
achtens vom 31.01.2018 ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsflache von max. 1.070 m?2
geplant, wovon bis zu 920 m2 auf das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel und bis zu
150 m? auf das Sortiment Drogerie/ Parfimerie entfallen. Am Altstandort gegenliber dem
Planstandort nordlich der Bundesallee soll der derzeit dort vorhandene Supermarkt durch ei-
nen Getrankemarkt mit rd. 400 m?2 Verkaufsflache ersetzt werden.
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Frage/Stellungnahme: Der Aussage, dass der Boden , nicht altlastenverdéachtig” ist,
kann nicht gefolgt werden. In der Beschlussvorlage des Bebauungsplanes OE39 vom
18.11.2015 findet sich der Hinweis, dass angrenzend eine Bombardierung im 2. Welt-
krieg stattfand, und Kampfmittelfunde nicht ausgeschlossen seien.

Antwort: Der Begriff ,nicht altlastenverdachtig” bezieht sich auf stoffliche Verunreinigungen
im Boden. Méglicherweise noch vorhandene Kampfmittel im Erdboden werden in aller Regel
gesondert behandelt, da auch die Sondierung andere Maflinahmen erfordert. Da fir das
Plangebiet der Verdacht auf noch vorhandene Kampfmittel im Erdboden besteht, ist aus Si-
cherheitsgriinden der gesamte Geltungsbereich A des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
auf Kampfmittel zu sondieren (Oberflachensondierung mit EDV-Flachenaufzeichnung). Die
nach der Sondierung festgestellten Stérkérper (mégliche Kampfmittel) sind aufzugraben
bzw. zu bergen.

Frage/Stellungnahme: Es wird suggeriert, dass lediglich an diesem Ort die wohnort-
nahe Versorgung der Bevilkerung sichergestellt werden kann. Dieses entspricht nicht
den Tatsachen.

Antwort: Die wohnortnahe Versorgung ist an den Versorgungsbereich David-Mansfeld-Weg
gebunden. Lediglich in enger Anbindung und Zuordnung an den zentralen die Nahversor-
gung im Stadtteil Kanzlerfeld ist diese langfristig zu sichern. Da Bemuhungen hinsichtlich ei-
ner notwendigen VergroRerung der Verkaufsflache des bestehenden Einkaufsmarktes am
David-Mansfeld-Weg durch bauliche Erweiterungen erfolglos blieben und andere Flachen fur
eine bauliche Entwicklung im Nahbereich nicht zur Verfligung stehen, ist die Planung ohne
Alternative.

Frage/Stellungnahme: Es wird auf den Ausgleich durch begrinte Flachdacher verwie-
sen. Bislang standen nur wenig Dachflachen fir die Begrinung zur Verfigung.

Antwort: Die nunmehr auf der Rotunde des Marktgebaudes -und somit auf der gréf3ten
Dachflache- vorgesehene Dachbegriinung unterstitzt die Wasserriickhaltung im Plangebiet
und vermindert somit die Auswirkungen durch Uberbauung und Versiegelung. Das Aufstel-
len von Photovoltaikanlagen ist lediglich auf dem niedrigeren Dach der eingehausten Anlie-
ferung zulassig, da der Moglichkeit der klimaschonenden Art der Energieerzeugung gegen-
Uber dem Ausschluss von technischen Dachaufbauten Vorrang eingerdumt wird.

Frage/Stellungnahme: An der Stelle, an der Baumbestand vorhanden ist, soll eine
3,50 m hohe Larmschutzwand gegriindet und errichtet werden. Wie ist hier ein Erhalt
der Gehdlze méglich?

Antwort: In der Begriindung ist irrtimlich die Rede von dem Erhalt einiger Gehdlze entlang
der nordlichen und éstlichen Grundstiicksgrenze. Der Bestand erstreckt sich Gberwiegend
zur Bundesallee und somit schwerpunktmafig am Randbereich der nérdlichen Grundstiicks-
grenze. Durch die im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vorgesehene Er-
haltung von Gehdlzen in den Randbereichen des Grundstiickes und die geplante Begri-
nung, insbesondere die Anpflanzung grof3kroniger Laubb&ume in den Griunflachen, die Be-
rankung der Larmschutzwande und die Dachbegrinung auf dem Marktgebaude, werden die
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild vermindert.

Die Standortsuche und Koordination von Raumnutzungsansprichen sind seit jeher
originare Aufgaben der Flachennutzungsplanung. Die offizielle Pflicht zur Alterna-
tivenprufung wird nicht erfallt.

Antwort: Der geplante Einkaufsmarkt soll in enger Anbindung und Zuordnung an den zentra-
len Versorgungsbereich David-Mansfeld-Weg die Nahversorgung im Stadtteil Kanzlerfeld
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langfristig sichern. Da Bemiithungen hinsichtlich einer notwendigen VergroR3erung der Ver-
kaufsflache des bestehenden Einkaufsmarktes am David-Mansfeld-Weg durch bauliche Er-
weiterungen erfolglos blieben und andere Flachen fiir eine bauliche Entwicklung im Nahbe-
reich nicht zur Verfigung stehen, bleibt die Standortwahl ohne Alternative.

Frage/Stellungnahme: Die Nachbarn haben ihre Grundstiicke in der Gewissheit erwor-
ben, dass diese Flache flr eine Nutzung durch eine Kinder-/Jugendeinrichtung vorbe-
halten wird. Eine Nutzung der Flache durch einen Supermarkt zieht eine viel gréRere
Einschrdnkung der Wohnqualitat nach sich. Wie sollen die Anwohner hinsichtlich der
finanziellen Verluste ihrer Grundsticke entschadigt werden?

Antwort: Das geltende Planungsrecht setzt diese Flache als Flache fur Gemeinbedarf mit der
Zweckbestimmung Kindertagesstatte und daneben 6ffentliche Grinflache mit der Zweckbe-
stimmung Bolzplatz fest, definiert somit diese Flache im zentralen Bereich des Ortsteiles
Kanzlerfeld als Flache hoher Nutzungsintensitat. Da diese Planungen bislang nicht umge-
setzt bzw. wenig genutzt wurden, konnte sich eine wenig gestaltete Grinflache entwickeln,
die in ihrer Unberihrtheit ohne Frage eine Qualitat birgt. Gleichwohl ist festzustellen, dass
der Planungsraum grundsétzlich stadtisch gepragt ist. Das Plangebiet zeigt sich als griinbe-
stimmter Freiraumbereich, der mitten im Stadtgebiet liegt und entsprechend von baulichen
Strukturen umgeben ist.

Der Stadtteil Kanzlerfeld stellt einen Ortsteil dar, der insgesamt einen relativ hohen begriin-
ten Freiflachenanteil aufweist sowohl im 6ffentlichen als auch im privaten Bereich. Der Ver-
lust der derzeitigen Griinflache wirkt sich visuell nur auf einen begrenzten Teilbereich der
Ortslage aus. Die grundsétzliche griinbetonte Pragung des Ortsteiles bleibt auch weiterhin
bestehen und wird hierdurch nur marginal beeintrachtigt. Flr den Verlust der Bolzplatzflache
wird an anderer Stelle Ersatz geschaffen. Das hier geplante Bauvorhaben dient der Siche-
rung der Nahversorgung. Dieser Belang ist eine Kernaufgabe der Daseinsfirsorge und ge-
niel3t einen hohen Stellenwert.

Entschadigungsanspriiche auf Grund der Anderung des Flachennutzungsplans sind nicht
erkennbar.

Frage/Stellungnahme: Warum wird in dem standig wachsenden Stadtteil Kanzlerfeld
keine Jugendeinrichtung geschaffen? Wieso gibt es keine Schulkindbetreuung im
Kanzlerfeldes oder Betreuungsangebote fiir Schulkinder in den Ferienzeiten im Kanz-
lerfeld?

Antwort: Diese Diskussion ist nicht Gegenstand der Anderung des Flachennutzungsplanes.
Zur Vorhaltung von sozialen Einrichtungen wie Jugendeinrichtungen, sowie Angebote wéh-
rend der Ferien und allgemeine Freizeitangebote besteht keine gesetzliche Verpflichtung.
Gleichwonhl sind solche Einrichtungen wiinschenswert und stellen einen 6ffentlichen Belag
dar. In Konkurrenz zu dem Belang der Sicherung der Nahversorgung sind diese Belange je-
doch nachrangig.

Frage/Stellungnahme: Wie soll gewéhrleistet werden, dass LKWs mit laufenden Moto-
ren nicht bereits vor dieser Zeit auf dem Parkplatz stehen oder bereits nachts eintref-
fen und in den Wohnstrafl3en bis zum Morgen parken?

Die Einhaltung von Lieferzeiten werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr wird im Rahmen des
Durchfuhrungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt.

Sofern sich aus der befurchteten néchtlichen Anlieferung unzumutbare Belastigungen fir die
Nachbarschaft ergeben sollten, steht Ihnen im Rahmen des Nachbarschutzes eine Be-
schwerdemadglichkeit offen. Uber nachtragliche Anordnungen kann dann im Einzelfall ein re-
gelgerechtes Verhalten vorgegeben werden.
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Frage/Stellungnahme: Die Versiegelung einer so grof3en Flache hat mit Sicherheit Fol-
gen fir den Grundwasserspiegel. Kann sichergestellt werden, dass das keine negati-
ven Auswirkungen fir die angrenzenden Grundstiicke haben wird?

Antwort: Die Frage ist auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu behandein.

Mit welchen Verfahren wurde von welcher Firma und mit welchen Ergebnissen die
Messungen zur zunehmenden Belastung der Anwohner durch z.B. Larm, Tages-Licht-
einbulRen, nachtlicher Beleuchtung und Abgasen/Feinstaubbelastung durchgefihrt?

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind neben den grundsatzlichen Anforderungen
an die Berucksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung die konkret fiir
den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der Fachplanungen auszu-
werten und bei der Planaufstellung zu beriicksichtigen. Die Fachplanungen kénnen zu den
Beteiligungsverfahren im Rathaus eingesehen werden.

gez.

MeilRner



	Vorlage
	Anlage 1: Anl_1_135_FNP_Änderungsplan
	135_Franz-Rosenbruch-Weg Titel
	135_Franz-Rosenbruch-Weg Karte

	Anlage 2: Anl_2_135_FNP_Begr_§_3_2
	1 Rechtsgrundlagen des Flächennutzungsplanverfahrens - 3 -
	2 Gegenstand der Änderung - 4 -
	3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung - 6 -
	4 Umweltbericht - 13 -
	4.0 Präambel - 13 -
	4.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Flächennutzungsplanänderung - 13 -
	4.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und deren Berücksichtigung - 13 -
	4.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung - 14 -
	4.4 Zusätzliche Angaben und Zusammenfassung - 24 -
	5 Begründung der Darstellungen, Fazit - 25 -
	6 Verfahrensablauf - 26 -
	1
	1 Rechtsgrundlagen des Flächennutzungsplanverfahrens
	2 Gegenstand der Änderung
	3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung
	4 Umweltbericht
	4.0 Präambel
	4.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Flächennutzungsplanänderung
	4.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und deren Berücksichtigung
	4.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung
	4.3.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen
	4.3.2 Schutzgut Landschaft
	4.3.3 Schutzgut Boden und Fläche
	4.3.4 Schutzgut Wasser
	4.3.5 Schutzgut Klima und Luft
	4.3.6 Schutzgut Mensch
	4.3.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter
	4.3.8 Wechselwirkungen
	4.3.9 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten
	4.3.10 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

	4.4 Zusätzliche Angaben und Zusammenfassung
	5 Begründung der Darstellungen, Fazit
	6 Verfahrensablauf

	Anlage 3: Anl_3_FNP_135__Niederschrift_§_3_1

